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Aus dem WSV

Neu auf der Geschäftsstelle
Im Oktober 2023 begann David Paulus, der 2023 sein Abitur 

abschloss, ein duales Studium an der Dualen Hochschule Baden-

Württemberg im Studiengang BWL mit der Studienrichtung Dienst-

leistungsmanagement mit dem Schwerpunkt Sportmanagement. 

Seit dem 8. Januar 2024 unterstützt David uns in seiner ersten 

Praxisphase in der WSV-Geschäftsstelle und wendet die erlernte 

Theorie in der Praxis an. 

Natürlich hat David einige Berührungspunkte zum Sport. Er spielt 

nicht nur gerne Handball, sondern ist auch Fußballtrainer einer 

C-Jugend. Zudem ist er in der Jugendarbeit aktiv bzw. engagiert 

sich ehrenamtlich in der Kinder- und Ferienbetreuung.  David fährt 

gerne Ski und hat drei Jahre lang in den USA gewohnt. In seiner 

Freizeit verbringt David gerne Zeit mit Freunden.  

Der WSV freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit ihm! 
Präsident Reinhard Mangold und Landesgeschäftsführer Günter Schray 
hießen David Paulus herzlich willkommen.               (Foto: WSV)
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Aus dem WSV

Der Württembergische Schützenverband 1850 e.V. (WSV) ist mit seinen knapp 800 Vereinen und 86.000 Mitgliedern der       

größte Fachverband für Schieß- und Bogensport in Baden-Württemberg.

Du siehst deine berufliche Zukunft in einer Schlüsselposition im Verein, bei einem Verband, 

bei Agenturen, Sportartikelherstellern oder einer kommerziellen Sport- und Freizeitanlage?

Dann ist der Studiengang „Sportökonomie“ genau das Richtige für dich!

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheit bieten wir dir einen Studienplatz ein

Duales Studium „Sportökonomie“ (Bachelor of Arts)
Der inhaltliche Schwerpunkt dieses Studiengangs liegt in der Vernetzung der Sportökonomie und der Wirtschaftswissenschaften 

mit den Gesundheits- und Trainingswissenschaften.

Der Studiendauer umfasst 7 Semester und eine Regelstudienzeit von 3,5 Jahren. Der Standort der Hochschule befindet sich im 

SpOrt Stuttgart. In deinem Studium bist du in regelmäßigen Abständen zum fachlichen Austausch und in Präsenzphasen in den 

Räumlichkeiten der Hochschule. Das Studium wird ergänzt durch Online-Vorlesungen und Online-Semiare. Der Praxisteil wird in 

der Landesgeschäftsstelle absolviert, die sich ebenfalls im SpOrt Stuttgart befindet.

Dein Profil

3  Allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife

3   Begeisterung für Sport, Fitness und die Vereinsarbeit

3   Spaß und Interesse an der Arbeit mit Menschen im Sport

3   Strukturierte, zielorientierte und selbstständige Arbeitsweise

3   Sicherer Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Wir bieten

3   eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum

3   eine jährlich ansteigende monatliche Ausbildungsvergütung

3   eine komplette Übernahme der Studiengebühren

3   eine Kostenübernahme bei Fort- und Weiterbildung

3   29 Tage Urlaub im Jahr

Die Aufnahme des Studiums ist jederzeit zum Monatsbeginn möglich.

Bitte sende Deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bevorzugt per Mail an schray@wsv1850.de 

oder per Post an Günter Schray, Württembergischer Schützenverband 1850 e.V., Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart.

Postalische Bewerbungen werden nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens vernichtet und nicht zurückgesendet.

Weitere Informationen zum Studium findest Du auf der Website der Deutschen Hochschule für 

Prävention und Gesundheitsmanagement.
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WSV Sport

Auftakt in die Wettkampf-Saison 2024 – Es wird spannend und olympisch
Das Jahr 2023 verlief für den WSV sehr erfolgreich, zahlreiche Me-

daillengewinne prägten die Wettkampf-Saison. Umso mehr freuen 

wir uns auf das diesjährige Sportjahr.

Es erwarten Sie auf jeden Fall 

viele Wettkämpfe auf nationaler 

und internationaler Ebene sowie 

Landesmeisterschaften, Deutsche 

Meisterschaften und Jugendwett-

kämpfe. Während im Februar die 

Bundesliga-Saison 2023/24 ihr Ende findet, begannen die Württem-

bergischen Meisterschaften seit dem 20. Januar mit der Bogen Halle. 

Die weiteren Landesmeisterschaften werden wie üblich im WSV-

Schulungszentrum in Ruit den Sommer prägen. Hier wird Mitte Juli 

für alle Schülerklassen wieder das Lichtschießen angeboten. Anfang 

September treten Teilnehmer im Blasrohrschießen gegeneinander 

an. Eine Besonderheit stellt auch die Deutsche Meisterschaft Bogen 

Halle vom 8. bis 10. März dar: Diese findet sozusagen „direkt vor 

der eigenen Haustüre“ statt. Im Glaspalast Sindelfingen dürfen die 

Zuschauer spannende Bogenwettkämpfe bestaunen. 

 

pia-Quotenplatz. Diesem Ereignis schließt sich eine der größten 

Schießsportveranstaltungen an: Die zuvor erwähnten Deutsche 

Meisterschaften Sportschießen in München auf der Olympia-Schieß-

anlage in Garching-Hochbrück. Letztes Jahr erreichte der WSV den 

dritten Platz im Medaillenspiegel. Wir sind gespannt, ob wir diese 

Platzierung behalten oder sogar übertrumpfen können. 

Teilnehmer beim Blasrohrturnier in Gönningen vom 22. und 23. Juli 2023. 
                                                                                               (Foto: WSV)

Anfang März stehen die Shooty-Cup-Vorkämpfe auf Kreis- und 

Bezirksebene auf dem Programm der WSJugend. Der Bundesend-

kampf wird üblicherweise am Donnerstag im Rahmen der Deut-

schen Meisterschaften in München ausgetragen.

Ein großes Highlight sind die Olympi-

schen Spiele in Paris vom 26. Juli bis 11. 

August, in denen Sport- und Bogen-

schießen fest im Programm steht. Bei 

der letztjährigen WM in Baku (17. bis 

31. August) sicherten sich Robin Walter 

und Lisa Müller den heißbegehrten Olym-

Bildunterschrift: Die Olympia-Schießanlage in München. (Foto: WSV)

Auch sind wieder viele internationale Wettkämpfe in den Kugel- 

und Bogendisziplinen geboten, wobei Spitzenreiter wie Robin 

Walter und Lisa Müller wieder mit dabei sein werden.

Weitere Informationen zu den nationalen und internationalen 

Wettkämpfen können Sie auf der Homepage des DSB einsehen. 

Dort geben der DSB-Schießsport-Kalender sowie der DSB-Bogen-

sport-Kalender Auskunft über die Veranstaltungen (Termine, Teil-

nehmer). Informationen zu den Jugendwettkämpfen erhalten 

Sie im Jugendbereich unserer Verbandshomepage unter JUGEND 

-> Wettkämpfe. 

Ausführliche Informationen zu den Württembergischen und Deut-

schen Meisterschaften finden Sie unter SPORT -> Württ. Meister-

schaften/Deutsche Meisterschaften.

Natürlich halten wir Sie regelmäßig zu den stattfindenden Wett-

kämpfen auf dem Laufenden und veröffentlichen die entsprechende 

Ergebnislisten auf unseren Verbandsmedien. 

Auf eine vielversprechende Sport-Saison 2024!          (tc)
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WSV Sport WSV Sport

Paris-Stipendium für Jonathan Vetter 
Die SportRegion Stuttgart unterstützt die Kampagne 

„Olympiastützpunkt Stuttgart – Team Paris“ der Förder-

gesellschaft des Olympiastützpunktes (OSP) Stuttgart und 

hat für zwölf junge Sportlerinnen und Sportler jeweils 

eine Patenschaft übernommen. In Zusammenarbeit mit 

Regio TV entstehen dabei zahlreiche Videos, in denen 

die Talente auf ihrem Weg begleitet werden. Ziel der Kampagne „Olympiastützpunkt Stutt-

gart – Team Paris“ ist es, dass sich möglichst viele der vom OSP Stuttgart betreuten Akteure 

für die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele, die im Jahr 2024 in Paris stattfinden 

werden, qualifizieren. Eines der Patenkinder ist der Bogenschütze Jonathan Vetter, der für die 

Schützengilde Ditzingen startet.

Obwohl Bogenschießen nicht wirklich als Wintersport gilt, müssen Athleten wie Jonathan Vetter 

im Winter fast täglich stundenlang im Freien Pfeile schießen. Ein sehr kaltes und herausfordern-

des Unterfangen. Das große Ziel Olympia-Teilnahme macht die manchmal doch sehr widrigen 

Begleitumstände aber dann doch erträglich – selbst für einen Sommertypen wie Jonathan Vetter. Zum Video
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Bundesliga Luftpistole – 
Letzter Wettkampf der Saison für die SGi Waldenburg
Der letzte Wettkampf der Sai-

son 2023/24 fand am 13. und 

14. Januar statt. Die Walden-

burger Bundesligaschützen 

kämpften in Scheuring um die 

beliebten Finalplätze. 

Die Mannschaften in der Liga 

Süd und Nord kämpften in 

Fernduellen um die endgültigen 

Plätze in ihren Tabellen zum 

Ende der Saison. Am Sams-

tag (13.01.) kämpften sich 

die Bundesligaschützen gegen 

die Schützen der KKS Ham-

brücken, die als Tabellenführer 

ins Wochenende starteten, in 

einem harten Match mit 3:2 

Einzelpunkten zum Sieg. Am 

Sonntag (14.01.) konnten sich 

die Waldenburger gegen ihren 

Gegner die TSV Ötlingen-Sp.

Sch.Abtl. mit einem klaren 5:0-

Sieg durchsetzen. Das gesamte 

Wochenende war gespickt mit 

besonders brisanten Begeg-

nungen, die die Tabelle heftig 

durcheinandergewirbelt haben. 

Am Ende stand fest: Ein über-

aus erfolgreiches Wochenende 

mit zwei Siegen für Waldenburg 

Team Waldenburg freute sich aufs Finale.                                                       (Foto: Silke Heinelt/SGi Waldenburg)

WSV Sport WSV Sport

ging zu Ende. Durch die Ergeb-

nisse der anderen Begegnungen 

des Wochenendes schaffte es 

Waldenburg auf Platz 1 der Ta-

belle und geht somit als Mitfa-

vorit in das Finale nach Neu-Ulm 

am 3. bis 4. Februar 2024 in der 

Ratiopharm-Arena.       (sh/red)
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WSV Sport

Zweiter Wettkampftag in der Landesliga Auflagenrunde Luftpistole 
Die LuPi-Auflagenschützen der SGi Hechingen bauen ihre Führung aus -                               
Starke Leistungen sorgen für viel Spannung in der Einzelwertung

Der zweite Wettkampftag in 

der Landesliga Auflagenrunde 

Luftpistole sorgte für viel Span-

nung vor Abschluss des dritten 

Wettkampftages. Obwohl die 

SGi Hechingen nicht ganz an 

die Leistung vom ersten Wett-

kampftag anknüpfen konnte, 

baute sie ihre Führung in der 

Mannschaftswertung vor dem 

Titelverteidiger, dem TSV Öt-

lingen, auf 20 Ringe aus. Mit 

knapp 40 Ringen Vorsprung 

auf den Drittplatzierten, hieß 

es für den TSV Ötlingen somit 

nur noch Attacke(!), um wo-

möglich dem Tabellenführer 

doch noch die Spitze streitig zu 

machen. Auf Rang drei folgte 

die SV Althengststett vor dem 

SV Möttlingen und dem SV 

Schwieberdingen. Hier hatte 

noch jedes der genannten 

Teams die Möglichkeit, in der 

Schlusstabelle auf dem Podest 

zu stehen. Erfreulich war, dass 

mit der SGi Stuttgart ein wei-

teres Team den Mannschafts-

schnitt von 900 Ringen über-

schreiten konnte.

In der Einzelwertung gab es 

ein reges „Bäumchen Wechsel 

dich“ - Spiel. Mit tollen Leistun-

gen übernahm Dirk Baur von 

der SGi Hechingen von seinem 

Vereinskameraden Wolfgang 

Musch die Tabellenführung, 

der sich dann auf Rang drei 

fand. Rang zwei belegte Sieg-

fried Haufe (TSV Ötlingen) mit 

sechs Ringen Rückstand auf die 

Spitze. Als einzige Dame in den 

Top Ten hält Arlett Nitsch Tortis 

(TSV Ötlingen) die Fahnen der 

Kameradinnen im Wind. Mit 

Rang 5 und einem Rückstand 

von acht Ringen auf Rang drei 

oder aber auch 15 Ringen auf 

die Spitzenposition hielt sie sich 

noch alle Möglichkeiten nach 

vorne offen.             (kh-h/red)

Alle Ergebnisse sind auf 

www.wsvligen.de                

einzusehen.

Konzentration beim Wettkampf in Brend. 

Wettkampf und Geselligkeit in Tamm.         (Fotos: Aktive Schützen)

Ein tolles Team um Kreisoberschützenmeister Edmund Großmann.
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WSV Sport

DM Bogen Halle in Sindelfingen: 
500 Teilnehmer werden im Glaspalast erwartet

Der Glaspalast in Sindelfingen wird vom 8. bis 10. März 2024 

Schauplatz der Deutschen Meisterschaften im Bogenschießen 

sein, bei denen über 500 Teilnehmer erwartet werden. Nach dem 

Bundesligafinale in Wiesbaden am 24. Februar ist dies das zweite 

bedeutende nationale Hallen-Event für Bogenschützen. Die Orga-

nisation des Events wurde dem Bogenclub Magstadt übertragen, 

der in Zusammenarbeit mit den Vereinen aus Weil im Schönbuch 

und Schömberg das Event ausrichten wird.

Der Glaspalast in Sindelfingen bietet die ideale Kulisse für dieses 

Spektakel, sowohl für die Sportler als auch für die Zuschauer. Die 

Finals, in denen die Athleten auf zwei nebeneinander liegenden 

Scheiben direkt gegeneinander antreten, versprechen besonders 

spannende Momente und werden live auf dem Hauptbildschirm 

der Halle übertragen.

Die Deutschen Meisterschaften garantieren nicht nur aufregende 

Wettkämpfe, sondern auch ein vielseitiges Rahmenprogramm. Zahl-

reiche Ehrenamtliche bereiten sich seit über einem halben Jahr mit 

voller Hingabe auf dieses Großevent vor. Dabei liegt den Organisa-

toren nicht nur am Erfolg der Sportler, sondern auch daran, dass 

alle Zuschauer auf ihre Kosten kommen und die Region darüber 

hinaus gefördert wird.

Die ehrenamtlichen Köche und Köchinnen planen bereits regionale 

Leckereien für Sportler und Besucher. Zusätzlich werden vorwiegend 

regionale und national bekannte Händler Ausrüstung zum Bogen-

schießen präsentieren und Sportequipment für Bogenschützen 

sowie weitere Aktivitäten vorstellen. Das Event bietet außerdem 

eine einzigartige Gelegenheit, die Begeisterung für den Bogensport 

bei der jungen Generation zu fördern, unter anderem durch einen 

Stand zum Kennenlernen des Bogensports, organisiert durch die 

Landesjugend.

Die zentrale Informationsquelle für die Meisterschaften ist die 

Website www.dm-bogen-halle.de. Hier finden sich Details zu Teil-

nehmern, Anfahrt, Sportarena, Programm und Sponsoren. Durch 

den Verzicht auf ein Programmheft und die Integration aller In-

formationen auf der Website wird der Papierverbrauch reduziert, 

und der Gedanke der Nachhaltigkeit findet Einzug in solch eine 

Meisterschaft.

Die Deutschen Meisterschaften versprechen nicht nur ein spannen-

des Erlebnis für Leistungssportler, sondern auch ein mitreißendes 

Event für alle Zuschauer. Daher: Merken Sie sich das Datum vor, 

denn im März 2024 erwartet Sie ein Sportevent der Extraklasse.

                             (DSB/Michael Wollweber/red)

WSV Sport
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WSV Sport
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WSV SportWSV Sport

DSJ: Wahl zum Juniorsportler (und zur Mannschaft) des Jahres 2023

Jedes Jahr vergibt die Deutsche SchützenJugend im Rahmen des 

„Junior des Jahres“ ein Stipendium für junge Nachwuchsathletinnen 

und -athleten des Deutschen Schützenbundes. Im vergangenen Jahr 

setzten sich Gewehrschützin Finnja Rentmeister sowie das Gewehr-Trio 

Nele Stark, Hannah Wehren und Larissa Weindorf durch. Für das Jahr 

2023 läuft nun eine erneute Abstimmung bis zum 22. Februar 2024.

Die nominierten jungen Athletinnen und Athleten sind 

alle Mitglieder  im  Nachwuchskader  ihrer  jeweiligen 

Disziplin und haben im vergangenen Jahr durch heraus-

ragende Leistungen überzeugt. 

Die Nominierung erfolgte im Vorfeld durch die entspre-

chenden Bundestrainer. Nun liegt es an jeder abgegebenen 

Stimme, zu entscheiden, wer am Ende den Titel „Junior des 

Jahres“ verdient hat. Jeder Abstimmungsteilnehmer hat die 

Möglichkeit, sich von den Leistungen des Nachwuchses zu 

überzeugen und zu entscheiden, wer die Auszeichnung 

am meisten verdient.

Die Abstimmung läuft bis einschließlich 22. Februar 2024.  Die 20-jäh-

rige Gewehrschützin und ambitionierter Nachwuchskader Nele Stark, 

die bei zahlreichen nationalen und internationalen Wettkämpfen Gold 

gewann, steht in der Einzelwertung und als Teamwertung mit Hanna 

Wehren und Anna-Marie Beutler zur Auswahl. Zusammen als Team 

gewannen sie den 2. Platz bei der Junioren-WM 2023.

Weitere Informationen zum Abstimmungsverfahren sind im Jugend-

bereich des DSB verfügbar. Wir möchten alle Mitglieder des WSV 

herzlich dazu aufrufen, diese beiden Sportler durch die Teilnahme 

an der Wahl zu unterstützen! 

Nele Stark                     Nele Stark, Hanna Wahren und Anna-Marie Beutler
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WSV Sport

Nele Stark für Europameister-
schaft in Györ qualifiziert
Im Rahmen der EM-Qualifikation des Luftgewehr-Nachwuchses am 

Bundesstützpunkt in Wiesbaden (20.-21.01.) konnte sich Nele Stark 

neben sechs weiteren Juniorsportlern durchsetzen.

Bundestrainerin Claudia Kulla äußerte sich positiv zur Entwicklung 

der Ergebnisse der EM-Qualifikation: „Insgesamt ist die Entwicklung 

der Ergebnisse der EM-Qualifikation sehr erfreulich. Die männlichen 

Junioren legten in der Spitze im Vergleich zur Qualifikation im ver-

gangenen Jahr zu. Auch die weibliche Seite, die den männlichen 

Junioren nach wie vor überlegen ist, zeigt Zugewinne. Mit einem 

Schnitt von 625,0 Ringen über drei Qualifikationsprogramme wäre 

man vor einem Jahr Dritte geworden.“

Nele Stark sicherte sich ihre Qualifikation mit durchschnittlich 627,3 

Ringen. Nils Friedmann verpasste diese mit 618,8 Ringen knapp. 

Für Nele Stark als potenzielle EM-Teilnehmerin steht somit der 

nächste Wettkampf an: Zusammen mit den anderen nominierten 

Sportlern Katrin Grabowski, Theresa Schnell, Nils Palsberg, Justus Ott 

und Florian Beer nimmt sie am H&N-Cup in München (24.-28.01.) 

teil.                    (DSB/red)

Die Nachwuchsathleten – darunter Nele Stark und Nils Friedmann – wäh-
rend der EM-Qualifikation.                                                      (Foto: DSB)

WSV Sport
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International

Erfolgreiche EM-Qualifikation beim Grand Prix in Ruse 

Lisa Müller (2. v. l.) mit Teamkollege Maximilian Dallinger.        (Foto: DSB)

Der Grand Prix in Ruse/SLO (9.-

14.01.) markiert die erste von 

zwei Phasen der abschließenden 

Qualifikation für die Druckluft-

Europameisterschaft in Györ/

HUN (24.02.-03.03.). Die acht 

teilnehmenden DSB-Gewehr-

schützen erzielten beachtliche 

Erfolge: Maximilian Ulbrich si-

cherte sich den ersten Platz, ge-

folgt von Maximilian Dallinger 

auf dem zweiten Platz und Max 

Ohlenburger auf dem sechsten 

Platz. Im Finale musste sich Anna 

Janßen nur der Polin Aneta 

Stankiewicz geschlagen geben. 

Anita Mangold erreichte den 

sechsten Platz, während Larissa 

Wegner auf dem siebten Platz 

landete – zwei weitere DSB-Ath-

letinnen, die sich für das Finale 

der besten acht Schützinnen 

qualifizierten. Lisa Müller (626,4) 

und Jolyn Beer (626,1) nahmen 

als RPO (Ranking Points Only) 

am Wettbewerb teil. Auch im 

ersten Wettkampf mit deutscher 

Beteiligung überzeugten die 

Luftgewehr-Athleten: Lisa Müller 

und Maximilian Dallinger holten 

Bronze im Mixed, nachdem sie 

sich im direkten Duell gegen 

Anna Janßen und Maximilian 

Ulbrich mit 16:8 durchsetzten.

Der zweite Teil der EM-Quali-

fikation findet beim Weltcup in 

Kairo/EGY (24. 01.-01.2.) statt. 

Danach macht Bundestrainer 

Achim Veelmann, der sich über 

die Leistungen der Sportler sehr 

zufrieden zeigte, den Nominie-

rungsvorschlag für die Druckluft-

EM in Györ. 

                       (Text/Foto: DSB)
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Jugend

Lösung des Schießsport-Rätsels SWDSZ 1/2024

Schießsport-Rätselseite

Lösung in der kommenden SWDSZ 3/2024
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Institut für Sportgeschichte (IfSG) hilft bei der Organisation von Jubiläen

Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg (IfSG)

Baden-Württemberg e. V.

Postfach 47

75429 Maulbronn

Telefon: 07043/103-16

E-Mail: ifs@maulbronn.de

Internet: www.ifsg-bw.de

Ansprechpartner:

Martin Ehlers (Geschäftsführer)

Heike Felchle 

Hauptstaatsarchiv Stuttgart (HStAS)

(Sportarchiv)

Konrad-Adenauer-Straße 4

70173 Stuttgart

Tel. 0711 212-4335

E-Mail: hstastuttgart@la-bw.de

Internet: www.landesarchiv-bw.de

Sie sind außergewöhnliche und seltene Ereignisse: Jubiläen. In der 

Regel wird ein Vereinsjubiläum alle 25 Jahre gefeiert. Dies setzt ein 

gutes Wissen über Festschriften, Chroniken, Vereins- und Verbands-

archiven oder Findbücher voraus. 

Hier kommt das Institut für Sportgeschichte Baden-Württemberg 

(IfSG) in Maulbronn im Enzkreis den Vereinen mit einem umfang-

reichen Angebot zur Hilfe. So zum Beispiel mit dem „Workshop 

für Jubiläumsvereine und Vereinsarchive“ am 26. Und 27. Oktober 

2024 im Kloster Maulbronn.

Hier werden die wichtigsten Fra-

gen beantwortet: Wie erstelle 

ich eine Festschrift? Wie baue 

ich ein Vereinsarchiv auf oder wie 

organisiere ich eine Jubiläumsver-

anstaltung? Die Teilnehmer ha-

ben zudem die Möglichkeit, mit 

einem Besuch des Musterarchivs 

des TV Schmie e. V. „hinter die 

Kulissen“ zu schauen. 

Zum weiteren Angebot des IfSG 

gehört nicht nur der Leitfaden 

„Sammeln, Archivieren, Auswer-

ten“, über dem sich Vereine auch 

zur Erstellung von Archiven, Festschriften, Jubiläumssaustellung und 

der digitalen Archivierung informieren können, sondern auch der 

Informationsflyer „Das Vereins- oder Verbandsarchiv als historisches 

Gedächtnis“. Hier bekommen Sportvereine einen Überblick über 

die wichtigsten Aspekte und Fragen zu Archiven. 

Das IfSG bietet auch Unterstützung durch persönliche Beratung an, 

indem die Mitarbeiter des Instituts Vereine vor Ort aufsuchen. Ihr 

Ziel ist es, das vorhandene Material zu prüfen und zu bewerten, 

damit die Vereine gezielt ihre Geschichte aufarbeiten können. Im 

Rahmen des „Zwei-Säulen-Modells“ kooperiert das IfSG mit dem 

Sportarchiv im Landesarchiv Stuttgart. Dort haben Vereine und 

Sportorganisationen Zugang zu einer Vielzahl von Schriftstücken 

und Dokumenten, die die Sportgeschichte Baden-Württembergs 

widerspiegeln. Zudem besteht die Möglichkeit, Fachliteratur aus 

dem Sportarchiv auszuleihen.                        (red)

Zum Flyer 
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Inklusion im Schützenverein
Im Württembergischen Schützenverband sind Menschen mit Be-

hinderungen schon seit langem integriert. Wolfgang Hess gehört 

als Landesbehindertenbeauftragter zum Kreis der Landesreferen-

ten. Aus seiner Sicht gibt es keine Probleme mit Menschen mit 

Behinderung in Schützenvereinen. Schließlich sind gibt es bei den 

Rundenwettkämpfen und Ligamannschaften einige Schützen mit 

Behinderungen, die schon seit Jahrzehnten problemlos mitschießen, 

so zum Beispiel im Schützenverein Holzmaden oder in der Schüt-

zengilde Musberg 1970 e. V. 

Was versteht man eigentlich unter Inklusion?

Inklusion (aus dem lateinischen Verb includere = einschließen; 

einbeziehen) beschreibt die Mitberücksichtigung von Menschen.

Aus soziologischer Sicht heißt das, dass Menschen unabhängig ihrer 

Herkunft, Bildung, Religionszugehörigkeit, ihres Geschlechts oder 

mit eventuellen Behinderungen in ihrer Individualität und Vielfalt 

im gesellschaftlichen Leben miteinbezogen und respektiert werden. 

Schon länger setzen sich verschiedene Sport- und Schützenver-

bände, darunter der DSB und WLSB für Inklusion ein. Ein wichtiges 

Ziel dabei ist, über dieses Thema aufzuklären und Menschen mit 

Behinderungen dazu zu motivieren, an vielfältigen Aktionen teil-

zunehmen. Dadurch soll eine stärkere Vernetzung zwischen Sport-

verein und Behinderteneinrichtung gebildet werden. Der WLSB 

unterstützt darüber hinaus den organisierten Sport in Württemberg 

bei der „Inklusion im und durch Sport“ mit finanziellen Mitteln und 

fördert diejenigen Mitgliedsorganisationen, die sich mit ihrer Arbeit 

für inklusive Maßnahmen im Sport einsetzen, und das Thema nach-

haltig angehen möchten. 

Wie kann man Inklusion in seinen Verein integrieren? 
Es bestehen zahlreiche Möglichkeiten, Inklusion in seinen Verein zu 

integrieren. Durch die Bereitstellung barrierefreier Räumlichkeiten 

bei Veranstaltungen – wie beispielsweise Rampen, breite Türen 

oder rollstuhlgerechte Toiletten – Verfügbarkeit entsprechende 

Betreuer, Nutzung von Gebärdensprachendolmetschern, Hilfsmit-

teln oder Anpassung der Trainingsmethoden können Menschen 

mit Behinderungen Zugang erhalten. Eine aktive Einbindung von 

Menschen mit Behinderungen in die Planung und Umsetzung von 

Veranstaltungen ist ebenfalls möglich. Wer sich weiter zu diesem 

Thema informieren möchte, hat am 13. Februar die Gelegenheit, 

an einem kostenlosen Online-Seminar des WLSB über barrierefreie 

Sportvereine teilzunehmen. Von 18:00 bis 19:30 Uhr gibt das WLSB-

Inklusionsteam den Teilnehmern Einblicke, wie Hindernisse für ein 

angenehmes Vereinsleben abgebaut werden können. Diesbezüglich 

kann man als Verein mit eigenen Seminaren und Workshops seine 

Mitglieder für das Thema sensibilisieren und schulen, um Vorurteile 

abzubauen und das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Menschen 

mit Behinderungen zu schärfen. 

Darüber hinaus können verschiedene Medien, darunter Social Me-

dia, lokale Zeitungen oder Rundfunk vom Verein genutzt werden, 

um die Botschaft der Inklusion und Vielfalt im Verein zu verbreiten 

und betonen. 

Inklusion im Schieß- und Bogensport – Trainingstage 
oder Kommunikation als „Inklusionsmittel“? 

Laut Manuela Schulz funktioniert Inklusion in der SGi Musberg. 

„prima“.  Im Verein ist die Oberschützenmeisterin seit 36 Jahren 

dabei, den Rollstuhl benötigt sie seit 15 Jahren. Sie schießt nicht 

nur in der Luftpistolen-Mannschaft, sondern engagiert sich auch 

als Jugendtrainerin. Im letzten September bot die Schützengilde 

erstmals im Rahmen der „SportWoche für Alle“ einen Trainings-

tag für Menschen mit Handicap aus. Hier trafen sich Menschen 

unterschiedlicher Altersgruppen, Fähigkeiten und Erfahrungen, um 

den Schießsport besser kennenzulernen und auszutesten. Die Teil-

nehmenden erhielten unter der kompetenten Anleitung erfahrener 

Schützinnen und Schützen eine Einführung in die Grundlagen des 

Schießens. Die Veranstaltung kam bei den Teilnehmern sehr gut 

an und dadurch traten zwei Rollstuhlfahrer in die SGi ein, die nun 

sehr fleißig am Trainieren sind. Aufgrund des Erfolgs wird eine sol-

che Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder stattfinden und ein 

Zeichen für Inklusion und Gemeinschaft setzen. 

 

In der Schützengilde nehmen Rollstuhlfahrer genauso am regulären 

Training teil wie die anderen Mitglieder. Für die nächsten Wochen 

ist sogar ein internes Training mit einem externen Trainer geplant. 

Manuela ist sehr zufrieden mit ihrer Situation. Einzig bei den Sport-

anlagen würde sie gerne einige Umbauten vornehmen, damit dies 

jedem entgegenkommt. Insgesamt ist das Schützenhaus jedoch bar-

rierefrei, mit entsprechenden Behindertenparkplätzen und Toiletten. 

Und wie sieht die Lage im Bereich Bogensport aus? Wir haben Lan-

desfachwart Bogen des WBRS Matthias Meudt um Rat gefragt und 

er konnte uns interessante Aspekte zu diesem Thema geben. Laut 

Matthias gibt es im Bogenbereich keine speziellen und gesonderten 

Veranstaltungen zum Thema Inklusion im Bogensport. „Natürlich 

ist das Thema Handicap und Sport bei allgemeinen Informations-

tagen der Verbände immer auch ein Thema, aber erfahrungsgemäß 

bringt das kaum einen zeitnahen messbaren Zulauf in die Vereine.“ 

So gäbe die Anwesenheit von aktiven Rollstuhlsportlern bei den 

Landesmeisterschaften des WSV und ihre Positionen auf dem Sie-
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gerpodest eher Anlass zu Überlegungen, hinsichtlich betroffener 

Sportler und Vereine aktiv zu werden. Durch die direkten Kontakte 

der verantwortlichen Landesreferenten und Fachwarte können sich 

Vereine und Sportler sicher sein, dass bei Fragen schnell regiert 

werden kann und die entsprechenden Informationen zeitnah und 

korrekt zur Verfügung stehen.

Zudem sei laut Matthias das Thema Inklusion für die Betroffenen 

im Sport häufig ein „zweischneidiges Schwert“. Natürlich sei es 

wichtig, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Zeitgleich, 

und vielleicht noch wichtiger findet er es, die Diskussion nicht an 

Hilfsmitteln, Zugängen zu Hallen oder Toiletten sowie dem vermeint-

lichen Aufwand für Hilfestellungen oder Ähnlichem festzumachen 

und oft genug auch enden zu lassen. „Wird der Fokus auf den 

Menschen gelenkt, der vor einem steht, auf einen normalen Um-

gang miteinander geachtet und von allen Beteiligten ein offener 

und fairer Umgang miteinander gepflegt, werden die formalen 

Diskussionen um Inklusion zweitrangig.“

Matthias hebt auch hervor, dass der Bogensportweltverband WA 

bereits vor über zehn Jahren geregelt hat, dass Sportler mit Handicap 

gleichgestellt sind und ihre zulässigen Hilfsmittel in allen Wettkämp-

fen verwenden dürfen. Dass dies nicht nur auf geduldigem Papier 

steht, sondern national und international gelebt wird, beweisen 

die jeweiligen Startlisten.

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“. Auch wenn Sporthallen und 

Sportanlagen historisch bedingt nicht darauf ausgelegt waren, 

Quellen: 

• https://www.dsb.de/der-verband/verbandspolitik/inklusion 

• https://www.wlsb.de/zuschuesse-foerderung-
 landesjugendplan/inklusion-im-und-durch-sport

• https://www.wbrs-
 online.net/behindertensport/sportarten/para-
 sportschiessen/1439-in-musberg-wurden-ringe-gezaehlt

• Wolfang Hesse (WSV-Landesbehindertenreferent)

• Matthias Meudt (Landesfachwirt Bogen des WBRS)

• Manuela Schulz (Oberschützenmeisterin der SGi Musberg 1970 e. V.)

Ein paar Impressionen vom Trainingstag                               (Fotos: wbrs)

dass Menschen mit einem körperlichen Handicap am Sport aktiv 

teilnehmen; „Solange Menschen miteinander reden und arbeiten, 

sind die meisten Baustellen lösbar.“

Unabhängig der Sichtweise auf das Thema Inklusion, lässt sich aus 

den Erfahrungsberichten ableiten: Egal ob mit speziellen Trainings-

tagen oder Kommunikation, es wird daran gearbeitet, dass Men-

schen mit Behinderungen in Schützenvereinen immer willkommen 

und aufgehoben sind beziehungsweise darauf geachtet wird, Ihnen 

einen Zugang in diese Vereine zu ermöglichen.                        (tc)



20 SWDSZ 2/2024

Allgemein zu beachten

- Eine Waffe wird dann transportiert, wenn sie nicht zugriffb-

 reit und nicht schussbereit ist und der Transport, dem vom 

 Bedürfnis umfassten Zweck dient. 

- Eine Waffe ist nicht zugriffsbereit, wenn sie in einem ver-

 schlossenen Behältnis mitgeführt wird. 

- Eine Waffe ist nicht schussbereit, wenn sie nicht geladen ist

 (es befindet sich keine Patrone in der Waffe, auch nicht in einem

 eingeführten Magazin).

- Ein vom Bedürfnis umfasster Zweck liegt dann vor, wenn die  

 Waffe im Rahmen der von der Behörde erteilten waffenrecht- 

 lichen Erlaubnis befördert wird (z.B. Weg zum Schießstand und

 zurück, Wettkämpfe, Büchsenmacher/Händler usw.).

- Waffe und Munition werden am sichersten getrennt voneinan-

 der transportiert.

 

Als Sportschütze zu beachten

- Sportschützen dürfen ihre Waffen auf öffentlicher Fläche 

 grundsätzlich nur transportieren (= erlaubnisfreies Führen). 

 Eine weitere Ausnahme hiervon stellt die Ausübung des 

 Biathlonsportes da. 

- Für einen wie oben beschriebenen Transport benötigen Sport-

 schützen keine gesonderte Erlaubnis.

- Dies gilt für erlaubnisfreie ebenso wie für erlaubnispflichtige

 Schusswaffen.

- Dabei muss der Sportschütze den im Waffengesetz geforderten 

 Ausweispflichten nachkommen. Das bedeutet, dass er ein amt-

 liches Ausweisdokument, sowie die waffenrechtlichen Erlaub- 

 nisse im Original mit sich führt (Personalausweis oder Reise-

 pass, Waffenbesitzkarte/n).

- Wird die Waffe aus der Bunderepublik Deutschland ins Aus-

 land transportiert, sind zusätzliche Dokumente erforderlich

  (in Mitgliedsstatten der Europäischen Union und Staaten des

 Schengen-Abkommens: Europäischer Feuerwaffenpass, für alle

 anderen Staaten gelten gesonderte Vorschriften welche beim

 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle erfragt wer-

 den können).

- In der Regel ist eine Einladung oder ein sonstiger Nachweis,

 welche den Anlass der Mitnahme der Waffe begründen, mit-

 zuführen (sportlicher Wettkampf, Meisterschaften).

- Grundsätzlich ist bei der Mitnahme von Waffen ins Ausland die 

 dortige Gesetzgebung zu beachten (evtl. Verbot der Einfuhr

 von Kurzwaffen, Beschränkungen bei halbautomatischen 

 Waffen, Munitionsverbote, usw.).

Waffenrecht

Transport von Schusswaffen und Munition durch Sportschützen 

Transport als Beauftragter des Vereines 

- Sorgeberechtigte, die selbst nicht Inhaber einer waffenrechtli-

 chen Erlaubnis sind, dürfen im Auftrag der schießsportlichen

 Vereinigung Schusswaffen und Munition transportieren, wenn

 diese von einem Berechtigten oder für einen Berechtigten –

 auf ausdrückliche Weisung des Berechtigten handelnd - z.B.

 zum Wettkampf fahren (§12 Absatz 1 Nr.3b WaffG)

- Eine entsprechende Transportbescheinigung sowie die Vereins-

 WBK (zumindest eine Kopie) sind mitzuführen. Auch hier gilt 

 die Ausweispflicht für denjenigen, der eine Waffe transportiert. 

Transport mit dem Auto

- Waffenbehältnisse sollten im Pkw grundsätzlich so transpor-

 tiert werden, dass Dritte keine Rückschlüsse auf den Inhalt der

 Behältnisse ziehen können, da dies einen Diebstahl der Waffe

  zur Folge haben kann. 

- Der Transport muss auf direktem Wege erfolgen. Unvermeid-

 bare kurze Unterbrechungen (Tanken, Essen) sind möglich. 

 Bei der vorübergehenden Aufbewahrung von Waffen oder von

 Munition außerhalb der Wohnung (Hotelübernachtung), ins-

 besondere im Zusammenhang mit dem sportlichen Schießen,

 hat der Sportschütze die Waffen oder Munition unter ange-

 messener Aufsicht aufzubewahren oder durch sonstige erfor- 

 derliche Vorkehrungen gegen Abhandenkommen oder unbe- 

 fugte Ansichnahme zu sichern, wenn die Aufbewahrung nicht

  in den vorgeschriebenen Aufbewahrungsbehältnissen möglich ist. 

- Bei Verkehrskontrollen durch die Polizei, ist es ratsam schon

 am Anfang der Kontrolle darauf hinzuweisen, dass sich Waffen

 / Munition im Fahrzeug befinden.

- Die Aufforderung der berechtigten Kontrollinstanz, das ver-

 schlossene Behältnis zu öffnen, ist zulässig – und dieser muss

 Folge geleistet werden.  

- Beim Grenzübertritt ins Ausland ist der berechtigten Kon-

 trollinstanz unaufgefordert mitzuteilen, dass man Waffen 

 transportiert. 

Transport mit öffentlichen Verkehrsmitteln

- Das jeweilige Verkehrsunternehmen entscheidet, ob es 

 Waffen und Munition transportiert (z.B. haben sowohl die

 Deutsche Bahn als auch die Verkehrsbetriebe Stuttgart den 

 Transport von Waffen und Munition in ihren Transportbestim-

 mungen ausgeschlossen).

- Ist der Transport erlaubt, dann erfolgt er in einem verschlos- 

 senen Behältnis ohne Kennzeichnung oder Hinweise, dass sich

  Waffen oder Munition im Behältnis befinden.
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Transport mit dem Flugzeug 

- Die jeweilige Airline entscheidet, ob sie Waffen und Munition

 transportiert. 

- Die vorherige Anmeldung bei der Airline ist erforderlich und

 am Flugschalter beim Einchecken vorzulegen.

- Die Vorschriften des Waffengesetzes §§29 – 33 (Verbringen / 

 Mitnahme) sind zu beachten.

- Die einschlägigen Vorschriften des jeweiligen Zielstaates (und

 ggf. der Staaten bei Zwischenlandungen) sind zu beachten.

- Nach der Kontrolle durch die Bundespolizei (Papiere / Waffe) 

 erfolgt das Einchecken (Waffe und Munition separat) i.d.R.

 über den Sperrgepäckschalter.

Verbringen / Mitnahme von Waffen und 

Munition aus Deutschland

- Siehe https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Verbote-Beschraen

kungen/Schutz-der-oeffentlichen-Ordnung/Waffen-und-Mun-

tion/Verbringen-Mitnahme/verbringen-mitnahme_node.html 

- Für das Verbringen in Staaten, die keine Mitgliedstaaten (sog.

  Drittstaaten) der EU oder Staaten des Schengen-Abkommens

 sind, ist keine Erlaubnis der Waffenbehörde erforderlich. Je-

 doch sind die Ausfuhrbestimmungen des Außenwirtschafts-

 rechts und die Regelungen nach der Verordnung  (EU) 

 Nr. 258/2012 zu beachten.

- Das Verbringen und die Mitnahme von Waffen oder Munition

 aus Deutschland in einen anderen Mitgliedstaat der EU oder

 Staaten des Schengen-Abkommens bedürfen grundsätzlich

 einer Erlaubnis durch die Waffenbehörde.

- Beim Verbringen oder der Mitnahme von Waffen oder Muniti-

 on ins Ausland ist es ratsam, sich bei den dortigen Fachbe-

 hörden über die aktuellen Vorschriften zu informieren. In der

 EU oder in den Staaten des Schengen-Abkommens wird das

  Waffenrecht national geregelt und ist nicht einheitlich.     (red)

Die entsprechenden Formulare finden Sie auf der Homepage des 

Württ. Schützenverbandes unter 

https://www.wsv1850.de/waffenrecht/downloadbereich
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#DSEEerklärt Gemeinnützigkeit und Steuern
Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) unter-

stützt ehrenamtlich engagierte Menschen und ihre

Organisationen mit vielfältigen Angeboten. Sie geben dem Ehrenamt Im-

pulse und bieten ganz konkrete Hilfestellungen für alle Fragen rund um 

den ehrenamtlichen Alltag.

Mit den Online-Seminarreihen #DSEEerklärt informiert die Stiftung regel-

mäßig über bestimmte Vereinsthemen.

Im Februar finden jeweils zwei Online-Seminare zum Thema Gemeinnüt-

zigkeit und Steuern statt.

Gemeinnützigkeit – wissen, was nützlich ist

Die Anerkennung als gemeinnützige Organisation bringt dem Verein steuerliche und finanzielle Vorteile. Dies wirft oft die Frage 

auf, was erlaubt ist, um den Gemeinnützigkeitsstatus nicht zu gefährden oder besser zu verstehen. In den folgenden Seminaren 

wird das Wissen über die Grundlagen des Gemeinnützigkeitsrechts vertieft, über verbreitete Irrtümer und Missverständnisse auf-

geklärt und die Unterschiede zwischen Einnahmen aus Spenden und Sponsoring erklärt. Dabei wird detailliert auf die praktischen 

Auswirkungen auf die Arbeit gemeinnütziger Organisationen eingegangen.

#DSEE erklärt Irrtümer & Missverständnisse des Gemeinnützigkeitsrechts – 20. Februar – 17.00-18.15 Uhr
In diesem Online-Seminar wird das Wissen aufgefrischt, vertieft und dabei auch die häufigsten Irrtümer und Missverständnisse 

zu diesem Thema erklärt. Zum Beispiel die Frage, „Darf mein gemeinnütziger Verein auch Gewinn machen?“, oder „Muss man 

als gemeinnützige Organisation von der ‚Hand in den Mund‘ leben?‘“. Es werden Antworten, praktische Tipps und Hinweise zu 

diesen und weiteren Aspekten des Gemeinnützigkeitsrechts gegeben.

#DSEEerklärt Spendenrecht und Sponsoring einfach erklärt – 21. Februar – 17.00 bis 18.15 Uhr 

Die Finanzierungsmöglichkeiten für Vereine sind so vielfältig wie das Engagement selbst, und es gibt zahlreiche Ansätze, um Ein-

nahmequellen für wohltätige Zwecke zu erschließen. Besonders wichtig sind dabei Spenden und Sponsoring, die eine zentrale 

Rolle für viele Vereine spielen. Damit die erzielten Einnahmen jedoch wirklich wertvoll für den Verein sind, ist eine ordnungsge-

mäße Buchführung und, falls erforderlich, korrekte Besteuerung entscheidend. In diesem Online-Seminar wird gezeigt, worauf 

dabei zu achten ist.

Steuern – Grundlagen und Praxistipps zu Steuerrecht und Steuererklärung

Die Anforderungen des Steuerrechts können besonders für kleine Vereine mit begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen 

sowie geringer Erfahrung als mühsam empfunden werden. In den Online-Seminaren zum Thema Steuern werden praxisnahe 

Einblicke in die Grundlagen des Steuerrechts geboten, um diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Dabei wird die 

Bedeutung der vier Sphären der Gemeinnützigkeit behandelt, geklärt, wann wirtschaftliche Betätigung relevant wird, und rechts-

sichere Methoden für die Rücklagenbildung von Vereinen vermittelt. Zusätzlich werden wertvolle Tipps zur optimalen Vorbereitung 

der nächsten Steuererklärung gegeben und die Vor- und Nachteile von Buchhaltungssoftware erläutert.
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#DSEE erklärt Steuern verstehen, ohne am Rad zu drehen – 27. Februar – 17.00-18.15 Uhr 

Die Anwendung des Steuerrechts kann oft komplex und anspruchsvoll sein. Manchmal ist es hilfreich, wieder einen grundlegen-

den Überblick über die wichtigsten Regelungen zu erhalten. Im Bereich des Steuerrechts für Vereine sind dies beispielsweise die 

Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben zu den vier Sphären der Gemeinnützigkeit sowie deren konkrete Auswirkungen auf 

die Steuererklärung. Ebenso zentral sind Regelungen zur wirtschaftlichen Betätigung und zur Bildung von Rücklagen. In diesem 

Online-Seminar wird das Wissen aufgefrischt und praktische Tipps für den Einstieg geteilt.

#DSEEerklärt: Steuererklärung für kleine Vereine – 28. Februar – 17.00 Uhr-18.15 Uhr 

Nach Abschluss sämtlicher Vorbereitungen, dem Sammeln von Belegen und Bereitstellen der Unterlagen, erfolgt die Einreichung 

der Steuererklärung für Vereine über das ELSTER-Portal der Finanzministerien online. In diesem Online-Seminar wird durch ent-

scheidende Schritte für eine erfolgreiche Steuererklärung geführt. Dies beginnt bei der gezielten Vorbereitung, der Zusammen-

stellung benötigter Dokumente bis hin zu bedeutenden Aspekten für steuerbegünstigte Organisationen. Zusätzlich wird erläutert, 

ab welchem Zeitpunkt der Einsatz von Buchhaltungssoftware empfehlenswert ist und Einblicke in die speziellen Prüfungen des 

Finanzamts geboten

Zu den Online-Seminaren
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Auch ein Verein ohne satzungsmäßig bestellten Vorstand ist aber 

nicht zwingend handlungsunfähig.

Hat der verbleibende Vorstand noch die zur Vertretung des Vereins 

erforderlichen Mitglieder, besteht zunächst kein Problem. Nach 

außen kann der Vorstand den Verein vertreten und nach innen die 

Geschäfte führen.

Trotzdem hat der Vorstand die Pflicht, Neuwahlen durchzuführen 

und dazu eine Mitgliederversammlung einzuladen.

 

Bankgeschäfte meist kein Problem

In Zeiten des Online-Bankings sind Bankgeschäfte meist kein Pro-

blem. Unterschriften sind dazu ja nicht erforderlich. Die Bank löst 

dieses Problem bei einem Vorstand ohne Einzelvertretungsberech-

tigung, indem sie dem Vorstandsmitglied, das die Bankgeschäfte 

führt, von den anderen Vorstandsmitgliedern eine Vollmacht er-

teilen lässt.

Überlässt ein ausgeschiedenes Vorstandsmitglied die für das Online-

Banking erforderlichen Unterlagen einer anderen Person, können 

die Bankgeschäfte also fürs Erste erledigt werden. Allerdings riskiert 

das Vorstandsmitglied Haftungsfolgen, wenn hier ein Missbrauch 

erfolgt. Auch aus diesem Grund sollte also zeitnah eine Neuwahl 

des Vorstands und dessen Eintragung ins Vereinsregister erfolgen.

 

Vorstand ist nicht mehr vertretungsfähig

Fehlen die zur Vertretung erforderlichen Vorstandsmitglieder, spielt 

es grundsätzlich keine Rolle, ob und wieviele Vorstandsmitglieder 

verblieben sind. Es macht auch keinen Unterschied, ob der rest-

liche Vorstand die Geschäfte weiterführt oder ob sogar Personen 

die Geschäfte führen, die nicht zum Vorstand gehören. In beiden 

Fällen handelt es sich um Vertreter ohne Vertretungsmacht nach 

§§ 177 BGB.

Hinweis: Eine Vertretung ohne Vollmacht ist im Verein eher die 

Regel als die Ausnahme. Schließlich sind meist nicht an jedem 

„Alltagsgeschäft“ alle formal dafür erforderlichen Vorstands-

mitglieder beteiligt. Zum Problem würde das nur, wenn der 

Gesamtvorstand diese Rechtsgeschäfte nicht (stillschweigend) 

billigt. Das gleiche gilt, wenn jemand außerhalb des Vorstands 

solche Geschäfte tätigt.

Unmittelbare Probleme gibt es also nur, wenn für das Rechtsgeschäft 

die Vertretungsberechtigung nachgewiesen werden muss. Das wird 

z.B. für Förderanträge und solche Rechtsgeschäfte gelten, bei denen 

sich der Vertragspartner absichern will, dass die entsprechende 

Person den Verein tatsächlich vertreten darf.

Kaum eine rechtliche Frage stellt sich in Vereinen öfter als 

die nach den Folgen eines fehlenden oder nicht vollständig 

besetzten Vorstands. Nur im Sonderfall ist das Problem akut. 

Mittelfristig besteht aber Handlungsbedarf.

Generell gilt: Fehlen im Vorstand satzungsmäßig vorgesehene Mit-

glieder, müssen sie zeitnah bestellt (neu gewählt) werden. Der ver-

bleibende Vorstand muss also zeitnah eine Mitgliederversammlung 

einberufen und Neuwahlen auf die Tagesordnung setzen. Das ergibt 

sich allein schon aus der Satzung.

Hinweis: Eine kommissarische Besetzung (Selbstergänzung) des 

Vorstands ist nur zulässig, wenn die Satzung das vorsieht.

Was in diesem Fall „zeitnah“ heißt, ergibt sich aus der Ladungs-

frist und dem sonstigen zeitlichen Aufwand für die Einberufung. 

In der Regel werden das einige Wochen oder wenige Monate sein. 

Unmittelbare Sanktionen gibt es für die verbleibenden Vorstands-

mitglieder nicht (insbesondere nicht durch das Vereinsregister). Der 

Vorstand macht sich aber grundsätzlich haftbar, wenn dem Verein 

durch eine schuldhaft verzögerte Einberufung ein Schaden entsteht. 

Meist wird das aber nicht der Fall sein.

Vorstand ist komplett zurückgetreten

Tritt der Vorstand komplett zurück, ist das grundsätzlich kein Pro-

blem. Auch der nicht mehr amtierende Vorstand kann die Mitglie-

derversammlung einberufen, solange er noch eingetragen ist. Das 

ist er meist zwangsläufig, weil er ohne Neubesetzung der Ämter 

nicht gelöscht werden kann.

Weigert sich der zurückgetretene Vorstand einzuberufen, können 

die Mitglieder beim Registergericht die Einsetzung eines Notvor-

stands beantragen. Der zurückgetretene Vorstand tut aber gut 

daran, die Einberufung vorzunehmen. Er kann nämlich in Haftung 

genommen werden, wenn dem Verein durch den Rücktritt „zur 

Unzeit“ ein Schaden entsteht. 

 

Ist der Vorstand noch vertretungsfähig?

Zunächst kommt es darauf an, ob der Verein noch nach außen ver-

treten werden kann. Das ist der Fall, wenn die laut Satzung dafür 

erforderlichen Vorstandsmitglieder noch im Amt sind. 

Hinweis: Oft wird hier von „unterschriftsberechtigt“ gesprochen. 

Die meisten Rechtgeschäfts sind aber formfrei möglich, eine 

Unterschrift oder auch nur Schriftform ist also nicht erforderlich.

Vereinswelt

Verein ohne Vorstand
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Vertretung ohne Vollmacht

Eine Person, die ohne Vertretungsmacht und ohne Genehmigung 

des Vorstands für den Verein nach außen Rechtsgeschäfte ab-

schließt, handelt als Vertreter ohne Vertretungsmacht (§ 177 BGB) 

und haftet grundsätzlich mit seinem Privatvermögen für die Erfül-

lung des Geschäfts. Der Verein kann das Rechtsgeschäft aber im 

Nachhinein genehmigen. Beachtet werden muss, dass eine solche 

Genehmigung stillschweigend entstehen kann (Anscheins- und 

Duldungsvollmacht).

Eine verbindliche Bevollmächtigung ist also vor allem für den Bevoll-

mächtigten wichtig. Er kann damit im Streitfall nachweisen, dass er 

berechtigt war, die entsprechenden Geschäfte im Namen des Vereins 

zu tätigen und kann vom Verein Ersatz verlangen, wenn er aus dem 

Geschäft privat in Anspruch genommen wird.

Für die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts ist die Vollmacht dagegen 

in der Regel nicht von Bedeutung. Es kommt grundsätzlich zustan-

de; die Frage ist einzig, ob der Verein oder der Handelnde dafür 

haftet. Der Verein kann das Geschäft auch im Nachhinein jederzeit 

genehmigen und damit die rechtlichen Folgen (z.B. Zahlung der 

Kaufsumme) übernehmen.

 

Anscheins- und Duldungsvollmacht

Handelt eine Person für den Verein nach außen und duldet der Verein 

das, obwohl der Handelnde keine ausreichende Vertretungsbefugnis 

hat, kann damit der Verein im Geschäftsverkehr den Rechtsschein 

erzeugen, dass der Handelnde dazu berechtigt war.

Die Rechtsprechung hat dafür das Konstrukt der Anscheins- und 

Duldungsvollmacht entwickelt. Der Verein muss dann die so zu-

stande gekommenen Verträge gegen sich gelten lassen und sie 

auch erfüllen, wenn er davon wusste, dass jemand für ihn handelt 

und nicht einschritt (Duldungsvollmacht) oder es nicht wusste, sich 

dieses Nichtwissen aber schuldhaft zurechnen lassen muss, d.h. bei 

Anwendung der üblichen Sorgfalt hätte erkennen können, dass 

jemand für ihn handelt (Anscheinsvollmacht).

 

Der faktische Vorstand

Auch wenn eine Person ohne gültige Bestellung (Wahl) wie ein 

Vorstand tätig wird, entstehen Rechtsbeziehungen zwischen ihr 

und dem Verein. Man spricht hier von einem faktischen Vorstand.

Für den faktischen Vorstand (wenn er nicht hauptamtlicher Mit-

arbeiter des Vereins ist) gelten die BGB-Regelungen zum Auftrag 

(§ 662ff). Er hat deswegen die gleichen Rechenschaftspflichten wie 

der bestellte Vorstand. 

Nicht nur der faktische Vorstand geht dabei Haftungsrisiken ein. 

Auch für den Verein entstehen rechtliche Folgen. Nach den Grund-

sätzen der Anscheins- und Duldungsvollmacht muss er sich das 

Handeln des faktischen Vorstands zurechnen lassen, wenn er es 

wissentlich geschehen lässt, dass jemand für ihn wie ein gesetz-

licher Vertreter handelt.

Eine Billigung durch die Mehrheit der Mitglieder kommt außerhalb 

der Mitgliederversamm-lung nicht in Betracht. Die Duldung kommt 

deswegen nur zustande, wenn noch andere Vorstandsmitglieder 

vorhanden sind und das Handeln des faktischen Vorstands mehr-

heitlich dulden.

Haftungsrisiken geht aber vor allem der faktische Vorstand ein. Ihn 

trifft grundsätzlich die gleiche Haftung wie den regulär bestellten 

Vorstand.

 

Drohen Sanktionen durch das Vereinsregister?

Zu Problemen mit dem Vereinsregister kommt es nur, wenn ein Vor-

standsposten längere Zeit vakant bleibt. 

Da das Registergericht nicht von sich aus recherchiert, wird es auf das 

Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds nur aufmerksam, wenn eine 

entsprechende Meldung erfolgt – etwa durch das ausgeschiedene 

Vorstandsmitglied selbst. Wie lange das Gericht die Vakanz akzep-

tiert, liegt in seinem eigenen Ermessen. Es wird zunächst eine Frist 

zur Neubestellung des Vorstandspostens setzen. Darauf sollten Sie 

aber nicht warten, sondern umgehend eine Mitgliederversammlung 

mit entsprechender Tagesordnung einberufen. Lassen Sie eine ge-

setzte Frist verstreichen, kann das Gericht Zwangsgelder verhängen.

 

Der Notvorstand

Nach § 29 BGB können, wenn die erforderlichen Mitglieder des Vor-

stands fehlen, sie in dringenden Fällen gerichtlich bestellt werden. Ein 

solcher Notvorstand bleibt dann bis „zur Behebung des Mangels“ im 

Amt; also bis Neuwahlen durchgeführt wurden oder – im Extremfall 

– bis die Liquidatoren bestellt sind, die den Vereins auflösen. Da nicht 

mehr amtierende aber noch eingetragene Vorstandsmitglieder die 

Wahlversammlung noch einberufen können, wird ein Notvorstand 

meist nur erforderlich sein, wenn ein zur Vertretung des Vereins nöti-

ges Vorstandsmitglied durch Tod oder Geschäftsunfähigkeit ausfällt, 

oder sich weigert, die Geschäfte weiter zu führen.

Verweigert ein Vorstandsmitglied nur einzelne Vertretungs- oder 

Geschäftsführungsmaßnahmen oder blockieren sich zerstrittene 

Mitglieder gegenseitig, wird kein Notvorstand bestellt, sondern der 

Verein muss das Problem durch Neuwahlen lösen. Die dazu nötige 

Mitgliederversammlung kann durch Minderheitenverlangen (§ 37 

BGB) einberufen werden.

 

Wenn sich dauerhaft keine Vorstandsmitglieder 
finden

Finden sich dauerhaft keine neuen Vorstandsmitglieder, bleibt nur 

die Auflösung des Vereins. Soweit erforderlich kann als Liquidator 

ein Notvorstand durch das Amtsgericht bestellt werden.

Mit freundlicher Genehmigung von Vereinsknowhow.de

Vereinswelt
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Wo finde ich weitere Informationen?

Am 18.01.2024, 15 Uhr, werden im Rahmen der Online-Seminar-

reihe #EngagiertGeforscht erste Projektergebnisse präsentiert und 

diskutiert.

Zur Anmeldung

Was kann die Politik aus den Erkenntnissen lernen?

Engagement und Ehrenamt sind das Rückgrat des Sporttreibens. 

Dass viele Aufgaben im Verein digital durchgeführt werden kön-

nen, erleichtert die Aufnahme eines Ehrenamts. Diese digitalisierten 

Möglichkeiten kosten jedoch oftmals eine initiale Einrichtungs- oder 

dauerhafte Nutzungsgebühr. Außerdem steigen die Anforderungen 

an Ehrenamtliche durch die Digitalisierung allein im Bereich Daten-

schutz. Es bedarf Erleichterungen (z. B. Förderprogramme für Infra-

struktur oder Schulungen) für Vereine und deren Ehrenamtliche.

  Was können Engagementfördernde Organisationen lernen?

Die Digitalisierung als Mega-Trend führt dazu, dass es im Bereich 

digitaler Möglichkeiten eine Vielzahl von Anbietern und Angeboten 

gibt. Einzelne Ehrenamtliche oder Vereine können sich kaum einen 

Überblick über alle möglichen Software-Lösungen verschaffen. 

Hilfreich wären sowohl Übersichten als auch (und vor allem) kom-

petente Ansprechpersonen. Zudem steigen durch Software-Lösun-

gen die Ansprüche an Ehrenamtliche, die die Unterstützung in der 

Aneignung der notwendigen digitalen Kompetenzen benötigen.

Was kann die Wissenschaft lernen?

Die Digitalisierung ist in den meisten Sportvereinen angekommen, 

jedoch gibt es hier auch weiterhin nicht genutztes Potenzial. Frag-

lich ist, wie sich die Ehrenamtsgewinnung in Zukunft darstellt, 

wenn ein ehrenamtlicher Finanzverantwortlicher diverse digita-

le Programme zur Verwaltung der Finanzen beherrschen muss. 

Zukünftig sollten Sportvereine hinsichtlich verschiedener Grade „di-

gitalisierten Ehrenamts“ analysiert werden, da das Konzept „digitales 

Ehrenamt“ sich bislang einer gezielten Erforschung entzieht.  (red)

Ein Studienbericht 

Im Zeitraum vom April 2022 bis Dezember 2023 wurden 14 quali-

tative Interviews mit Expertinnen und Experten zu „digitalem Ehren-

amt“ in Sportvereinen geführt. Beteiligt waren die Hochschule Kob-

lenz mit Prof. Dr. Lutz Thieme, Carina Post und Matthias Weinfurter, 

das Sportbund Rheinland sowie der Fußballverband Rheinland, 

Freiburger Kreis. Eine anschließende quantitative Vereinsbefragung 

bestätigte die Ergebnisse und generierte zusätzliche Erkenntnisse. 

In Reallaboren wurden die Ergebnisse der Befragungen durch kon-

krete und praxisbezo- gene Fallstudien exemplarisch angewendet.

Was sind die drei spannendsten Ergebnisse? 

•  Die Digitalisierung in Sportvereinen scheint ein schleichender 

Prozess zu sein.

•  Digitales Ehrenamt im Trainingsbetrieb ist nicht das Ziel. Eine 

 Digitalisierung des Ehrenamts und damit die Vereinfachung 

 von Verwaltungsprozessen wird jedoch oft gewünscht.

•  Die Digitalisierung stellt Sportvereine vor verschiedene 

 Probleme, wie etwa das Fehlen einer verantwortlichen 

 Person oder die Auswahl der richtigen Förderprogramme. 

 Neben finanzieller Unterstützung wünschen sich die Vereine 

 oftmals Übersichten und Ansprechpersonen.

Welche Zahl ist brisant? 

Die Ergebnisse zeigen, dass ehrenamtliches Engagement in den Be-

reichen der Vereinsverwaltung deutlich digitaler geprägt ist (57,4 

%) als ehrenamtliches Engagement im Trainingsbetrieb (20,8 %).

Was war Ihr “Aha-Moment”?

„Die Ergebnisse zeigten, dass digitales Ehrenamt als Chance zur 

Gewinnung zusätzlicher Engagierte noch nicht im Sportverein 

präsent ist. Ehrenamt ganz ohne physische Anwesenheit passt für 

Sportvereine noch nicht.“ (Prof. Dr. Lutz Thieme)

#EngagiertGeforscht: 
Digitales Ehrenamt im Sport – Evolution oder Revolution? 

Vereinswelt
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Wie hängen Willenskraft und Ziele zusammen?

Die Voraussetzung dafür ist, ein Ziel vor Augen zu haben. „Willens-

kraft ist meiner Erfahrung nach die wahre Schlüsselfähigkeit, um 

Ziele erfolgreich in die Tat umzusetzen“, so Klitschko, der inzwischen 

mit F.A.C.E ein eigenes Programm entwickelt hat, um seine eigene 

Willenskraft zu entdecken. Focus (Konzentration), Agility (Beweg-

lichkeit), Coordination (Koordination) und Endurance (Ausdauer) sind 

seine vier wichtigen Komponenten für die Stärkung der Willenskraft 

(FACE-Methode). Phase eins beschäftigt sich vor allem damit, was 

man erreichen will. Es gilt, sein Ziel zu fokussieren. Da die Willens-

kraft vielmehr als Ressource, statt einer trainierbaren Fähigkeit, gilt, 

ist es wichtig, sie klug einzusetzen. Wird die Willenskraft auf viele 

kleine Ziele aufgeteilt, ist sie für jedes einzelne zu schwach. Besser ist 

es, die Willenskraft zu bündeln und sie voll auf ein Ziel auszurichten. 

Ziel x Willenskraft = Erfolg, lautet also die Zauberformel. 

 

 

Sportler sind ständig neuen Herausforderungen ausgesetzt, die sie nur 
mit viel Willensstärke überwinden können. Bei der Schießsport-WM in 
Kairo November 2022 musste Nele Stark (l. neben Weltmeisterin Min 
Hou und Drittplatzierte Gina Gyger) den windigen Wetterbedingungen 
trotzen, dennoch schaffte sie die Silbermedaille.                 (Foto: DSB)

Wenn es nach Mahatma Gandhi geht, wächst Stärke nicht aus körperlicher Kraft, sondern viel-

mehr aus unbeugsamem Willen. Das bestätigen auch Sportlegenden wie Tennisspielerin Serena 

Williams und Boxer Muhammad Ali. Für Williams war das Verlangen zu gewinnen immer größer 

als ihre eigenen Ängste. Für Ali war klar, dass Sportler zwar Fertigkeiten und den Willen bräuch-

ten, um ein Champion zu sein, aber der Wille immer stärker sein müsse als die Fertigkeiten. 

Aber was ist diese Willenskraft? Wie hängt sie mit Zielen zusammen? Gibt es auch einen zu 

starken Willen? Und wie beeinflusst das Umfeld wie Trainer, Verein und Eltern den Willen? 

DSB-THEMENWOCHEN: WILLENSSTÄRKE

„Willenskraft ist meiner Erfahrung nach die 
wahre Schlüsselfähigkeit, um Ziele 
erfolgreich in die Tat umzusetzen.“

Dr. Wladimir Klitschko in seinem Buch F.A.C.E.

Willenskraft - Wo ein Wille, da ein Weg?!

„Ich hatte keine Zeit“, „Ich hatte keine Unterstützung“, „Ich hatte 

nicht das Geld“ – Ausreden, die wohl jeder schon einmal verwendet 

oder gehört hat. Doch was hier wirklich gefehlt hat, war weder Zeit 

noch Geld, sondern vielmehr der Wille. Die Frage ist daher weni-

ger „Kannst du?“, sondern „Willst du? Oder willst du nicht?“ Eine 

Frage, die im Sport oder auch im Leben über Erfolg oder Misserfolg 

entscheiden kann. 

Wer kennt sie nicht, die guten Vorsätze am Anfang des Jahres: Öfter 

ins Training gehen, mehr Ausgleichssport machen, gesünder ernäh-

ren. Doch oftmals ist die Motivation, das heißt, die Bereitschaft, Ziele 

zu verfolgen, viel größer als der Wille, also die Kraft, die Absichten 

in die Tat umsetzt. Die Herausforderung: Motiviert sein, strengt nicht 

an, Willenskraft einzusetzen schon! Denn das Gehirn lenkt gerne in 

Richtung Anstrengungsvermeidung und Bedürfnisbefriedigung, um 

Energie zu sparen. Also, eher Richtung Couch als in Richtung Lauf-

schuhe. Die Ursache liegt in der Evolution, denn bereits bei unseren 

Vorfahren lautete die Maxime: Energie sparen und Lust maximieren. 

Bis heute hat es sich in der Gehirnausstattung der Menschen gehal-

ten. Doch um in einer Gruppe zu überleben, mussten unsere Vor-

fahren ihre Impulse kontrollieren. Die Geburtsstunde der Willenskraft.

Was ist Willenskraft?

Als Willenskraft bezeichnet man heute eine psychische Energie, die 

notwendig ist, um Unlustgefühle, Ablenkungen oder andere Hinder-

nisse auf dem Weg zur Zielerreichung zu überwinden. Sie beschreibt 

den Prozess der Bildung, Aufrechterhaltung und Umsetzung von Ab-

sichten. Und genau diese Willenskraft ist vor allem bei herausragend 

erfolgreichen Menschen wie z.B. Boxlegende Wladimir Klitschko zu 

beobachten: „Im Laufe meiner Karriere bin ich zu der Überzeugung 

gelangt, dass Willenskraft die stärkste Kraft im Leben ist.“ Es ist 

eine Mischung aus Geduld, Entschlossenheit, Disziplin, Ausdauer, 

Wertschätzung, Konzentration, Enthusiasmus und Neugier, die diese 

schier unaufhaltbaren Menschen auszeichnet. Sie sind anfangs nicht 

unbedingt talentierter als andere, sondern arbeiten viel mehr als an-

dere. Rund 10.000 Stunden Übung benötigt es, um herausragende 

Fähigkeiten zu entwickeln. Dafür braucht es Willenskraft, kein Talent.

Aus der Welt des Sports
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Willenskraft als unsichtbares Fundament der
Leistungsfähigkeit

Studien belegen: Willenskraft hat einen größeren Einfluss auf den 

beruflichen und privaten Erfolg als Intelligenz. Menschen, die ihre 

Willenskraft klug nutzen, leben glücklicher und gesünder. Willens-

starke Menschen sind erfolgreicher. Sie erzielen auch mit begrenz-

ten Mitteln und unter widrigen Umständen gute Leistungen, weil 

sie es schaffen, sich selbst zu überwinden, um eine Absicht in die 

Tat umzusetzen, und durchzuhalten, bis sie ihr Ziel erreicht haben. 

Das zeigt z.B.        Mischels berühmtes Marshmallow-Experiment: 

Vor den Kindern lag auf einem Tisch ein Marshmallow. Sie durften 

wählen, ob sie es sofort essen wollen oder lieber warten, um später 

zwei zu bekommen. Jahre später untersuchte Mischel die Probanden 

erneut und stellte fest, dass die Kinder, die damals ausharren konnten, 

nun auch deutlich erfolgreicher im Sport und Beruf sowie gesünder 

und zufriedener mit ihrem (Familien-)Leben waren. Warum wird die 

Willenskraft dennoch im Sport so wenig beachtet? Während Mus-

kelkraft, Ausdauer und Koordination bei Sportlern messbar sind, ist 

das bei der Willenskraft schwierig. Willenskraft ist Gedankenkraft. 

Sie ist unsichtbar. Fokus, Disziplin, Ausdauer und Hartnäckigkeit sind 

nicht messbar. Trotzdem ist der Wille das unsichtbare Fundament der 

Leistungsfähigkeit, denn der Geist kontrolliert immer den Körper. 

Gibt es zu viel Willenskraft?

Zurück zu den Zielen. Wer sein festes Ziel vor Augen hat, kann sich 

der zweiten Frage widmen: Wie macht man es? Es gilt, einen Plan 

zu erarbeiten, einen Weg aufzuzeichnen, der sowohl Hindernisse 

als auch Ablenkungen enthält. Sie sollten aus dem Weg geräumt 

werden, denn alles, was uns psychisch und körperlich belastet, 

schwächt unsere Willenskraft. Herauskommen sollte deshalb ein 

Plan mit einem gangbaren Weg, der uns überzeugt. Denn nur unsere 

Überzeugung, dass wir zu etwas fähig sind, entscheidet darüber, ob 

wir aufgeben oder weitermachen. Dabei kann es sogar auch ein „Zu-

viel an Willenskraft geben. Wird sich zu sehr auf ein Ziel fokussiert, 

kann Stress die Folge davon sein. Wer es nicht mehr schafft, mental 

und/oder emotional abzuschalten, schwächt sogar die eigene Wil-

lenskraft. Und noch eins: Wichtig ist, dass es sich um einen „guten 

Willen“ handelt. Denn ein starker Wille kann auch als Waffe benutzt 

werden. „Wer alles wagt, fürchtet nichts, und wessen Handlungen 

durch keine ethischen Bedenken, durch keinen Sinn für Liebe oder 

Mitgefühl beherrscht werden, kann einen unheilvollen Einfluss auf 

eine Gemeinschaft oder sogar eine ganze Nation haben“, beschreibt 

Psychoanalytiker Assagioli die Gefahr eines zu starken Willens mit 

unrechten Zielen. Deshalb sei es besonders wichtig, dass ein Wille 

gut sei, um auch erfüllend zu sein.

Klitschkos nächster Schritt lässt in das Umfeld blicken. Kopf und 

Bauchgefühl werden hier koordiniert, denn es muss ein Team zu-

sammengestellt werden, dass eine ideale Umgebung schafft, um 

seine Ziele in die Tat umzusetzen und nicht nur zu wollen, sondern 

auch zu handeln! Nur so schafft man es bis zum letzten Punkt: Der 

Ausdauer. Hier zeigt sich die Selbstdisziplin. Willenskraft ist schließ-

lich der Schlüssel, um den inneren Konflikt zwischen einer sofortigen 

Bedürfnisbefriedigung und einer späteren Belohnung zu lösen. Wie 

kann man sicherstellen, dass man dranbleibt? Disziplin und Ge-

wohnheiten können hier helfen, Energie und Zeit zu sparen. Denn 

Klitschko weiß auch: „Champion zu werden, ist etwas anderes, als 

ein Champion zu bleiben.“

Wie das Umfeld den Willen beeinflusst

Große Vorhaben kann man nicht alleine meistern. Man braucht 

Unterstützung und Verstärkung. Teamarbeit heißt das Zauberwort. 

Entscheidend hierfür ist, die richtigen Partner auf dem Weg zu finden, 

die dabei helfen, den eigenen Willen zu stärken.

Freunden zu erklären, dass man keine Zeit für sie habe, weil man 

ins Training müsse, ist manchmal nicht einfach. Nicht immer ern-

tet man dafür Applaus bei ihnen. Irgendwann wird man gar nicht 

mehr gefragt, ob man etwas unternehmen will. Keine Seltenheit, 

vor allem bei Nachwuchsschützen. Umso wichtiger ist es, sich für 

seine Ziele Partner an die Seite zu holen und Freundschaften aufzu-

bauen, die einen wachsen lassen. Es gilt, Menschen zu finden, die 

Kompetenzen und Stärken besitzen, die einem selbst fehlen, und 

einen somit perfekt ergänzen. Sogenannte Mentoren können dies 

sein. Ehemalige Sportler, Spitzenathleten oder Trainer – Menschen, 

die einem unnötige Umwege und Fehler ersparen. Aber genauso 

kommt es darauf an, den Eltern oder Freunden eine bestimmte Rolle 

zuzuschreiben. Vom Fahrdienst bis zum Sportpartner kann jeder seine 

ganz eigene individuelle, aber wichtige Rolle einnehmen. Um sich 

einmal klarzumachen, wo man Unterstützung bräuchte, hilft es, sich 

eine Liste zu machen mit Fähigkeiten, die man bereits besitzt und 

was man noch nicht kann. Genau für diese Punkte, die man nicht 

kann, sucht man sich Hilfe. Das kann z.B. auch die Konkurrenz sein. 

Allein geht man vielleicht oftmals schneller, im Team dafür weiter. 

Diese Erfahrung hat auch Vereinsschütze Andreas Bley gemacht. Er 

trainiert gemeinsam mit seiner Mama und seiner Schwester neben 

dem Verein noch in einer separaten Trainingsgruppe mit Bundes-

ligaschützen: „Zum einen ist dieses Training immer lehrreich, denn 

man kann von ihnen Handlungsabläufe, Handlungsmethoden oder 

den Umgang mit Rückschlägen abschauen. Zum anderen motiviert 

es enorm, wenn man versucht, bei kleinen Spielchen mit den Besten 

mitzuhalten – und es vor allem dann auch einmal klappt.“

Aus der Welt des Sports
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Ein positives Umfeld suchen

Positive Energie hilft, seine Leistung besser umzusetzen, deshalb sollte 

man darauf achten, sich von negativen Einflüssen fernzuhalten, denn 

hier kann sich die eigene Willenskraft wenig entfalten. Spiegelneuro-

nen im Gehirn reagieren auf Bewegungen und Emotionen unserer 

Mitmenschen. Schießt jemand einen schlechten letzten Schuss und 

vermasselt sich dadurch die Medaille, verstehen wir, warum derjenige 

mit gesenktem Kopf vom Stand geht und sich schlecht fühlt. Man 

spricht hier auch von Empathie. „Ob die Menschen in unserem Um-

feld willensstark sind oder nicht, beeinflusst unsere Willenskraft“, so 

Willmann in seinem Buch. Beispiel: Ein junger Sportler hat das Ziel, 

sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. In seinem Verein 

ist er allerdings der Einzige mit diesem Ziel. Alle anderen betonen im-

mer wieder, sie „schießen ja nur zum Spaß“. Doch der junge Schütze 

hat ebenfalls Spaß, sich zu messen und sich selbst herauszufordern. 

Würde er weiterhin lediglich mit seinen Vereinskollegen trainieren, 

bestünde die Gefahr, sich dem Sog des Durchschnitts hinzugeben, 

statt seines persönlichen Verbesserung-Wunsches. Eine Lösung 

könnte es daher sein, sich wie Andreas Bley einmal im Monat einer 

Leistungsgruppe anzuschließen, in der es bereits Schützen gibt, die 

sich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert haben. Vielleicht ent-

steht hier sogar eine tolle Mannschaft, die dort gemeinsam antreten 

kann. Wer sich Menschen sucht, die ähnliche Ziele verfolgen, denen 

wird die Veränderung leichter fallen und plötzlich die Herausforde-

rung zur Norm werden. „Um sich selbst zu verbessern, braucht es 

den Wettkampf gegen noch bessere Schützen, denn dann sieht man 

erst, was möglich ist“, erzählt Bley aus seiner Erfahrung und ergänzt: 

„Außerdem hilft diese Trainingsgruppe auch, wenn man einmal selbst 

keine Lust hat, denn man weiß, dass auch andere sich aufraffen 

müssen, aber am Ende haben wir alle gemeinsam Spaß am Training.

Für Eltern gilt: Eine positive Sichtweise hält die Freude am Üben und 

am Lernen aufrecht. Positive Gefühle erweitern die Aufmerksam-

keitsspanne, während negative Gedanken blockierend wirken. Beide 

Gefühlswelten gehören sicher zum Leben, doch Eltern können ein 

gutes Vorbild dafür sein, wie man damit umgeht.

 

Wie Trainer die Willenskraft beeinflussen können

Auch Trainer können etwas zur Gestaltung der Umgebung beitragen. 

Denn je weniger Ablenkung herrscht, desto besser kann man sich 

konzentrieren. Als Anführer kann er dafür sorgen, dass Smartphones 

beim Training draußen bleiben, dass in der Kabine vor dem Start Ruhe 

herrscht, damit sich jeder die Zeit zur Fokussierung nehmen kann, 

die er braucht oder dass Teammitglieder keine Analysegespräche 

beginnen, bis nicht der letzte Schuss des Teams geschossen ist, da 

ansonsten die bekannten Stimmen für Ablenkung sorgen. Mit allen 

offen und ehrlich darüber zu reden, ist hierfür die Grundlage.

Unsere Umwelt und die Menschen, die sich um uns befinden, be-

einflussen also stark unsere Willenskraft. Nun gilt es, für sich selbst 

zu überlegen: Wer glaubt an mich? Wer unterstützt mich? Wer be-

hindert mich? Welche Medien konsumiere ich und was haben sie 

mit meinem Ziel zu tun?  Hier zeigt sich, wer seine Aufmerksamkeit 

steuern kann, die Fähigkeit besitzt, sich zu fokussieren und Willens-

kraft klug einzusetzen. 

 
Auch ein ambitionierter Sportler braucht Unterstützung: Robin Walter 
(m.) mit den Trainern Claudia Verdicchio-Krause (l.) und Thomas Zer-
bach (r.) bei den European Games in Polen Juni 2023.       (Foto: DSB)

Viele unserer Shooting Stars 
gaben als Eigenschaft an, 
besonders ehrgeizig zu sein. 
Darunter auch Bogenschützin 
Jessica Liu (o.). Für viele ist die 
Teilnahme an nationalen oder 
internationalen Meisterschaf-
ten ein großes, sportliches Ziel. 
Dies zu erreichen erfordert 
selbstverständlich Willens-
stärke. 
(Foto: Familie Liu)

Quellen:
•  Assagioli, R. (1982). Die Schulung des Willens. Metho den  
 der Psychotherapie und der Selbsttherapie. 
 Paderborn: Junfermannsche Verlagsbuchhandlung.

• Bischoff, C. (2018). Unaufhaltbar. Wie Du im Leben 
 bekommst, was Du willst. Oberursel: Christian Bischoff LIFE  
 GmbH.

• Klitschko, W. & Kiel, T. (2020). F.A.C.E. - Entdecke die 
 Willenskraft in dir. München: Ariston.

• Ufer, M. (2021). Erfolgsfaktor Willenskraft. Zuletzt aufge-
 rufen am 03. Mai 2021 unter https://www.running-magazin.
com/ratgeber/mentaltraining-erfolgsfaktor-willenskraft/

• Willmann, H.-G. (2015). Erfolg durch Willenskraft. 
 Wie Sie mehr von dem erreichen, was Sie sich vornehmen.  
 Offenbach: GABAL Verlag GmbH.

Aus der Welt des Sports



30 SWDSZ 2/2024

Aus den Bezirken

Bezirk Oberschwaben

Einladung zum 71. ordentlichen Bezirksschützentag 2024

Alle Mitglieder des Bezirks lade ich mit ihren Fahnenabordnungen zu dieser Delegiertentagung sehr herzlich ein. Alle anwesenden Fahnen 
erhalten den Fahnentaler 2024.

  17. März 2024 um 13:30 Uhr   Königsschießen um 10:00 Uhr
  Bogenhalle des     im Schützenhaus des
  SV Altheim-Waldhausen   SV Altheim-Waldhausen
  Gurgelbergweg    Gurgelbergweg
  88499 Altheim-Waldhausen   88499 Altheim-Waldhausen

08:15 Uhr Aufstellung der Fahnenabordnungen vor der Kirche St. Martin in Altheim

09:00 Uhr Festgottesdienst in der Kirche St. Martin in Altheim
  Die Fahnenabordnungen sind hierzu besonders herzlich eingeladen.

13:30 Uhr Feierstunde

  1. Fahneneinmarsch   4. Übergabe der Bezirksfahne
        (Aufstellung 13:20 Uhr vor der Halle)  5. Ansprache der Gäste
  2. Begrüßung und Eröffnung   6. Ehrungen
  3. Totengedenken    7. Proklamation des/r Bezirksschützenkönigs/in

Pause   ca. ¼ Stunde     -----     eventuell Beginn Partnerprogramm

  Delegiertentagung
  8. Genehmigung des Protokolls vom  10. Bericht der Rechnungsprüfer
          70. BST 2022 in Wetzisreute  11. Aussprache zu den Berichten
  9. Berichte:    12. Bekanntgabe der Delegiertenstimmen
    - Bezirksoberschützenmeister  13. Entlastung des Bezirksschützenmeisteramtes           
  - Bezirkssportleiter    14. Anträge und Verschiedenes
      - Bezirksschatzmeisterin        15. Schlusswort und Nationalhymne
      - Bezirksjugendleiter   16. Fahnenausmarsch
      - Bezirksschulungsleiter   
      - Bezirksseniorenreferent    
 

Anträge zum Bezirksschützentag müssen bis spätestens 25. Februar 2024 beim Bezirksoberschützenmeister schriftlich vorliegen. Antrags-
berechtigt sind nur Mitgliedsvereinigungen. Später eingehende Anträge werden nicht berücksichtigt.

Alle Mitglieder, Mitgliedsvereinigungen und deren Fahnenabordnungen sowie Schützenkönige /innen mit Begleitung, der 
Bezirksausschuss, die Ehrenmitglieder des Bezirks sowie der Landesausschuss sind zum Bezirksschützentag sehr herzlich ein-
geladen und werden gebeten, durch ihr Erscheinen ihr Interesse zu bekunden.

Schützenbezirk Oberschwaben im Württ. Schützenverband 1850 e.V.

Leonhard Schunk
Bezirksoberschützenmeister 



31SWDSZ 2/2024

Aus den Bezirken

Bezirk Oberschwaben

Spannende Saison in der BOL Luftpistole zu 
Ende gegangen

Meistertitel für Sgi Isny 1

Mit dem Meistertitel für die Sgi 
Isny 1 ist die Saison in der BOL 
Oberschwaben mit der Luftpistole 
zu Ende gegangen.  Nur am ersten 
Wettkampftag mussten sie eine 
überraschende 1:4-Niederlage 
gegen den SV Laupheim hinneh-
men, ansonsten gewannen sie alle 
Duelle. Die beiden Aufsteiger aus 
den Bäderstädten Bad Wurzach 
und Bad Saulgau taten sich ziem-
lich lange schwer, um in der Liga 
Fuß zu fassen, während Bad Saul-
gau dann im Mittelfeld angekom-
men war, musste Bad Wurzach bis 
zum letzten Wettkampftag auf 
den ersten Sieg warten, konnte 
den letzten Platz dann aber nicht 
mehr vermeiden. Die Tabelle zeigt 
dann letztlich folgendes Bild:  1. 
Platz und Meister ist die Sgi Isny 
1 mit 12:2 Mannschaftspunkten, 
und 28:7 Einzelpunkten. Den 
Vizemeistertitel errang wie in der 
Vorsaison auch die Sgi Vogt 1 mit 
10:4 Mannschaftspunkten und 
20:15 Einzelpunkten. Sie verloren 
nur gegen Meister Isny und etwas 
überraschend gegen Bad Saul-
gau. Das breite Mittelfeld bilden 
die Mannschaften aus Altheim/

Weihung und Bad Saulgau mit 
jeweils 8:6 Mannschaftspunkten. 
Ebenfalls noch zu Mittelfeld zäh-
len können sich die Teams aus 
Allmendingen und Ebenweiler, die 
jeweils drei Begegnungen gewin-
nen konnten, und somit jeweils 
6:8 Mannschaftspunkte erzielen 
konnten. Den 7. und somit vor-
letzten Platz belegt etwas über-
raschend der SV Laupheim 1, der 
am ersten Wettkampfwochenen-
de der Saison beide Wettkämpfe 
gegen Isny und Allmendingen ge-
wann, dann im Laufe der Saison 
nicht mehr an die guten Leistun-
gen anknüpfen konnte und somit 
nur 4:10 Mannschaftspunkte 
gewann. Den 8. Platz erreichten 
wie bereits erwähnt die Schützen 
aus Bad Wurzach mit 2:12 Mann-
schaftspunkten.
Wir gratulieren den Schützen aus 
dem Allgäu herzlich zum Meister-
titel und wünschen ihnen für die 
Aufstiegswettkämpfe Ende März 
in Ruit viel Erfolg, ebenso nach 
dem erfolglosen Versuch letztes 
Jahr dieses Jahr den Aufstieg in 
die Landesliga Süd.
       (Hermann Weißenrieder/red)
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Schützenkreis Waiblingen - 

Schorndorferstraße 87 - 71332 

Waiblingen

Einladung zum                                  
67. ordentlichen 

Kreisschützentag/
Delegiertenta-

gung

Liebe Schützenschwestern und 
Schützenbrüder,

Kreis Öhringen

Einladung zum                                   
72. ordentlichen Kreisschützentag

des Schützenkreises Gau Teck

Am Samstag, den 24.Februar 2024 um 16.00 h,
im Schützenhaus des SV Dettingen/Teck, 

Alte Bissinger Straße, 73265 Dettingen/Teck

Der Schützenkreis Gau Teck lädt hiermit alle Mitgliedsvereine des 
Schützenkreises, sowie seine Gäste, recht herzlich ein zum 72. 
Kreisschützentag.

Teil 1 – Feierstunde Begrüßung
Begrüßung und Eröffnung des Kreisschützentages
Totengedenken
Grußworte der Gäste
Ehrung verdienter Mitglieder

Teil 2 - Delegiertenversammlung Tagesordnung:
1. Berichte 1.1 Kreisoberschützenmeister 
  1.2 Kreissportleiter 
  1.3 Kreisjugendleiterin
  1.4 Kreisschulungsleiter
  1.5 Kreisdamenleiterin
  1.6 Kreisbogenreferent
  1.7 Kreisschatzmeister
  1.8 Rechnungsprüfer
Die Berichte (1.1 – 1.7) werden im Geschäftsbericht fristgerecht per Email 

den Kreisvereinen zugesandt.

2. Aussprache über die Berichte
3. Entlastung des Kreisschützenmeisteramtes
4. Festlegung über die Höhe der Kreisumlage 2024
5. Anträge zum Kreisschützentag 2024
6. Bericht von der Landesausschusssitzung vom 02.12.2023
7. Rückblick Winterrunde Gau Teck 2023/24, Vorschau 
    Sommerrunde Gau Teck 2024 
8. Terminkalender Kreis Gau Teck, Bezirk, WSV 2024
9. Verschiedenes

Anträge zum 72.Kreisschützentag 2024 müssen bis spä-
testens Samstag, 17.Februar 2024, schriftlich bei:  KOSM 
Oliver Raisch, Feldklirrenstraße 4, 72649 Wolfschlugen, oder 
per Mail: kosm@schuetzenkreis-teck.de  eingegangen sein.

Mit kameradschaftlichem Schützengruß

Oliver Raisch
Kreisoberschützenmeister   Wolfschlugen, 02.Januar 2024

Kreis Gau Teck

KOSM Jürgen Wacker • Walklensweiler 8 • 71543 Wüstenrot 

Einladung zum Kreisschützentag 
des Schützenkreises Öhringen

am Freitag, 01. März 2024 / Beginn: 20.00 Uhr
im Dorfgemeinschafts-/Schützenhaus in Weinsbach

Hauptstraße 17 74613 Öhringen/ OT Weinsbach
Ausrichter ist der Schützenverein Weinsbach.

Liebe Schützenkameradinnen, liebe Schützenkameraden,
hiermit lade ich alle aktiven und passiven Schützen, 
Schießsportfreunde und deren Angehörige recht herzlich zum
Kreisschützentag 2024 des Schützenkreis Öhringen ein.
Über eine rege Teilnahme würde sich der Schützenkreis sehr freuen.
Ich wünsche allen Teilnehmern und Gästen eine gute Anreise.

Mit Schützengruß

Jürgen Wacker
Kreisoberschützenmeister Schützenkreis Öhringen

Tagesordnungspunkte des Kreisschützentag 2024:
  1. Begrüßung und Eröffnung des Kreisschützentages
  2. Totengedenken
  3. Grußworte der Gäste
  4. Anträge
  5. Berichte:
      - Kreisoberschützenmeister     - Kreissportleiter
      - Bogenreferentin                   - Kreisjugendleiter
      - Kreisschatzmeister
  6. Bericht der Kassenprüfer
  7. Aussprache über die Berichte
  8. Entlastung des Kreisschützenmeisteramtes
  9. Wahl eines Wahlausschusses
10. Wahlen der Gruppe II (auf 4 Jahre)
      - 1.Kreisschützenmeister -- Kreissportleiter
      - Kreisjugendleiter -- Kreisschriftführer
      - Kreiskassenprüfer (auf 2 Jahre)
11. Ehrungen
      - verdienter Mitglieder
      - Kreispokal- und Königsschießen 2023
      - Rundenwettkämpfe 2023--2024
12. Bekanntgaben, Verschiedenes
13. Schlusswort

Anträge sind schriftlich bis spätestens 17.02.2024 an den 
Kreisoberschützenmeister zu stellen.

Um pünktliches Erscheinen wird gebeten.

Die Berichte zu TOP 5 werden voraussichtlich ab KW 7 auf der Inter-
netseite des Schützenkreis Öhringen (http://sk-oehringen.de) der 
Weltöffentlichkeit zur Ansicht gereicht.
Die Tagesordnung kann ergänzt oder geändert werden.

Jürgen Wacker KOSM Öhringen

Aus den Kreisen
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Kreis Rottweil Kreis Biberach-Iller

Einladung zum Kreisschützentag
2024 des Schützenkreis Rottweil
Samstag, den 02. März 2024, Beginn 20.00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu dem am Samstag, den 02. März 2024 in der kleinen Halle 
in Bösingen Ortsmitte/Schule stattfindenden Kreisschützentag 
möchte ich Sie hiermit recht herzlich einladen. Beginn: 20.00 Uhr

Tagesordnung
- Begrüßung
- Bericht des Kreisoberschützenmeisters
- Bericht des Kreisschriftführers
- Bericht des Kreissportleiters
- Bericht des Kreisjugendleiters
- Bericht der Obmänner
- Bericht des Kreisschatzmeisters
- Bericht der Kassenprüfer
- Entlastung
- Ehrungen
- Verschiedenes

Hubert Dold
KOSM

Einladung zum 7. Kreisschützentag
des Schützenkreises Biberach-Iller
am Samstag, 02.03.2024 , Beginn um 19.00 Uhr

beim SV Regglisweiler (Schützenheim)

Tagesordnung:
TOP   1  Musikstück
TOP   2 Begrüßung
TOP   3 Totenehrung mit Musik
TOP   4 Die Gäste haben das Wort
TOP   5 Tätigkeitsberichte
TOP   6 Aussprache zu den Berichten
TOP   7 Entlastung der gesamten Vorstandschaft
TOP   8 Wahlen
TOP   9 Ehrungen
TOP  10 Anträge / Sonstige Termine / Verschiedenes
TOP  11 Schließung der Versammlung

Anträge können bis 16.02.2024 schriftlich an mich gestellt werden!

Nutzt die Möglichkeit, euch an dieser Versammlung über die all-
gemeinen und schießsportlichen Tätigkeiten im Schützenkreis zu 
informieren!

Johannes Burghart
KOSM

Aus den Kreisen

Kreis Schwäbisch Gmünd

Der Schützenkreis Schwäbisch Gmünd trauert um seinen Freund und Schützenkameraden

Karl Braun
der plötzlich und unerwartet im Alter von 88 Jahren von uns gegangen ist. Wir sprechen den Angehörigen 
und besonders seiner Familie unser tiefstes Mitgefühl aus. Während seiner über 50-jährigen Mitgliedschaft 
im Württembergischen Schützenverband war er von 1969 bis 1980 stellvertretender Kreissportleiter und 
von 1980 bis 2001 Kreisschatzmeister im Schützenkreis Schwäbisch Gmünd. Auch nach dem Ende seiner 
Funktionärstätigkeit war er bei den Schützentagen ein gern gesehener Gast und stand dem Schützenkreis 
stets mit Rat und Tat zur Seite.

In allen seinen Funktionen und Ämtern hat er durch seine kameradschaftliche und freundliche Art das 
Schützenwesen maßgeblich mitgestaltet und war dadurch unter allen Schützenkameradinnen und Schüt-
zenkameraden sehr beliebt. In vielen sportlichen Wettkämpfen hat er sich besonders durch seine Fairness 
und Kameradschaftlichkeit hervorgetan. 

Bis ins hohe Alter war er aktiver Schütze und bereicherte mit seiner Freude am Schießsport in jeder Hin-
sicht das Vereinsleben.

In Anerkennung seiner langjährigen Mitgliedschaft und seiner vielfältigen Verdienste um das Schützenwesen wurden Karl Braun zahlreiche 
Ehrungen zuteil, darunter das Bezirksehrenzeichen in Gold, die Verdienstmedaille in Silber des Württembergischen Schützenverbands und 
die goldene Ehrennadel des Deutschen Schützenbunds.

Nun hat uns das Schicksal unwiderruflich getrennt. Wir trauern um Karl Braun. Wir werden ihn immer als guten Freund und Schützen-
kameraden in Erinnerung behalten und ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Im Namen des Schützenkreises Schwäbisch Gmünd
Reinhard Mangold, Kreisoberschützenmeister
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Schützenkreis Waiblingen - 

Schorndorferstraße 87 - 71332 

Waiblingen

Einladung zum                                  
67. ordentlichen 

Kreisschützentag/
Delegiertenta-

gung

Liebe Schützenschwestern und 
Schützenbrüder,

Kreis Schwäbisch Gmünd

Kreisoberschützenmeister Reinhard Mangold, 
Poststraße 10, 73550 Waldstetten 

Einladung zum  
72. Kreisschützentag 2024

Samstag, 16. März 2024 um 14:00 Uhr

Der Schützenkreis Schwäbisch Gmünd lädt alle Mitgliedsvereine 
des Schützenkreises mit ihren Fahnenabordnungen zum 72. Kreis-
schützentag herzlich ein.

Ausrichter: Schützenkameradschaft Wißgoldingen
Veranstaltungsort:  Kaiserberghalle
Anschrift: Schillerstraße 20, 73550 Waldstetten-Wißgoldingen
Datum und Uhrzeit: Samstag, 16. März 2024 um 14:00 Uhr

Teil 1 - Feierstunde Begrüßung
- Einmarsch der Fahnenträger
- Totenehrung
- Grußworte der Ehrengäste
- Ehrungen
- Proklamation der Schützenkönige
- Ausmarsch der Fahnenträger

Teil 2 - Delegiertentagung Tagesordnung
TOP   1   Eröffnung des 72. Kreisschützentages
TOP   2   Genehmigung Protokoll des 71. Kreisschützentages 2023
TOP   3   Wahl des Wahlausschusses
TOP   4   Jahresberichte des Kreisschützenmeisteramts
TOP   5   Bericht der Kassenprüfer
TOP   6   Aussprache zu den Berichten
TOP   7   Entlastung
TOP   8   Anträge
TOP   9   Termine und Bekanntmachungen
TOP 10   Schlusswort

Änderungen der Tagesordnung bleiben vorbehalten. Anträge zu 
TOP 8 der Tagesordnung müssen bis spätestens 02. März 2024 
(Datum des Poststempels) schriftlich beim Kreisoberschützenmeister 
eingegangen sein. Später eingehende Anträge können nicht mehr 
berücksichtigt werden.

Die Jahresberichte sind ab dem 9. März 2024 auf der Homepage 
des Schützenkreises nachzulesen.

Ich hoffe und wünsche, dass die Vereine, Gilden und Gesellschaften 
den Kreisschützentag mit ihren Fahnen zahlreich besuchen. Jede 
Fahnenabordnung erhält einen Fahnentaler.

Mit kameradschaftlichem Schützengruß

gez. Reinhard Mangold

Kreis Echaz-Neckar

 Einladung zum                                  
ordentlichen Kreisschützentag 2024

des Schützenkreis Echaz-Neckar

Unser ordentlicher Kreisschützentag 2024 
findet am 09.03.2024

im Schützenhaus Gönningen ab 15,°° Uhr statt

Hierzu ergeht herzliche Einladung

Tagesordnung
  1. Begrüßung der Ehrengäste und Delegierten
  2. Grußworte
  3. Totenehrung
  4. Ehrungen
 
  5. Kleine Pause
      
  6. Berichte der Funktionäre des Kreisschützenmeisteramtes
  7. Berichte der Rundenwettkampf Obleute
  8. Bericht der Kassenprüfer
  9. Aussprache der dargelegten Berichte
10. Entlastungen der Funktionäre
11. Wahl eines Wahlausschuss
 - Wahl eines Kreisjugendleiters
 - Wahl eines Kassenprüfers
 - Wahl eines stellvertr. Kassenprüfers
12.  Abstimmung über die Höhe einer Kreisumlage
13.  Bearbeitung eingegangener Anträge
14. Termine

Mit freundlichem Schützengruß

Alfred Bock
KOSM

Anträge zum ordentlichen Kreisschützentag 2024 sind bis 
spätestens 24.Februar 2024 schriftlich an mich zu stellen.

Gleichfalls sollten mir die Namen der Verstorbenen an diesem 
Termin bekannt sein.

KOSM Alfred Bock • Rosmarinstr. 18 • 72770 Reutlingen

Punkte 6. + 7. Dürfen in schriftlicher Form vorgelegt werden

Aus den Kreisen
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Kreis Heidenheim Kreis Wangen im Allgäu

Aus den Kreisen

Einladung an alle Mitglieder

zum 59. ordentlichen 
Kreisschützentag des 

Schützenkreises Heidenheim

zusammen mit dem 
325-jährigen Jubiläum der 

Schützengesellschaft Königsbronn

am Samstag, 16. März 2024 um 15:00 Uhr
im Schützenhaus der SG Königsbronn 

(Zahnberger Str. 30, 89551 Königsbronn)

Den Kreisschützentag eröffnen wir mit einer    
Feierstunde.

• Begrüßung durch den Oberschützenmeister der SG Königsbronn
• Begrüßung durch den Kreisoberschützenmeister
• Grußworte der Ehrengäste
• Totenehrung
• Ehrungen für sportliche Erfolge
• Ehrungen für besondere Verdienste

Pause

Tagesordnung der Delegiertenversammlung

1. Eröffnung der Delegiertenversammlung
2. Jahresberichte des Kreisschützenmeisteramtes
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Aussprache über die Berichte
5. Entlastung des Kreisschützenmeisteramtes
6. Anträge
7. Termine, Bekanntmachungen, Wortmeldungen
8. Schlusswort

Anträge zu TO 6 müssen bis 25.02.2024 schriftlich beim Kreis-
oberschützenmeister eingegangen sein.

Änderungen der Tagesordnung bleiben vorbehalten.

Wir freuen uns auf Eure zahlreiche Teilnahme.

Herbert Hochstatter Horst Reiche
Kreisoberschützenmeister Oberschützenmeister SG Königsbronn

Kreisoberschützenmeister Stefan Bertsch Vogterstr. 6  88239 Karsee

An alle Oberschützenmeister und
Vereinsmitglieder vom Schützenkreis Wangen

Einladung zum Kreisschützentag 
2024 des Schützenkreises Wangen
am Samstag, den 16. März 2024 um 20.00 Uhr
In Ziegelbach      Ausrichter  SGes Ziegelbach

Tagesordnung:
  1. Fahneneinmarsch der Vereine mit allen Schützenköniginnen 
 u. –Könige
  2. Begrüßung durch OSM Andreas Glasser
  3. Begrüßung durch KOSM Stefan Bertsch
  4. Grußworte der Ehrengäste
  5. Totenehrung
  6. Bericht der Kreisschriftführerin Stefanie Gregg
  7. Aussprache zu den Berichten von
 - Kreissportleiter Herbert Heumos
 - Kreisjugendleiter
 - Kreisschulungsleiter Norbert Schwenk
  8. Bericht der Kreisschatzmeisterin Beate Kalhorn
  9. Bericht der Kassenprüfer (Immenried)
10. Entlastung der Vorstandschaft durch OSM Andreas Glasser
11. Ehrungen
12. Ehrungen Teilnehmer Deutschemeisterschaft

Pause

13. Wahlen gemäß Wahlvorlage mit Wahl des Wahlausschußes
14. Vergabe Kreisschützentag 2025
15. Vergabe Kreisschützentreffen 2024                        
16. Vergabe Siegerehrung Kreisschützentreffen 2024
17. Vergabe OSM Schießen 2025  ( wenn benötigt )                               
18. Vergabe Kreisseniorenschießen 2025
19. Vergabe Jugendpokalschiessen 2024                                  
20. Vergabe Siegerehrung Kreismeisterschaft 2025     
21. Vergabe Damenschießen + Siegerehrung 2025
22. Verschiedenes
23. Wünsche und Anträge

Anträge zum Punkt 23 sind schriftlich bis spätestens 
20.02.2024 an KOSM Stefan Bertsch zu stellen.

Mit dem Wunsch daß wir alle unsere Vereine mit Ihren Fahnen-
abordnungen und Königswürdenträger begrüßen können, eine 
gute Anfahrt nach Ziegelbach

Mit Schützengruß

Stefan Bertsch                              Stefanie Gregg 
KOSM                                                    Kreisschriftführerin
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Schützenkreis Waiblingen - 

Schorndorferstraße 87 - 71332 

Waiblingen

Einladung zum                                  
67. ordentlichen 

Kreisschützentag/
Delegiertenta-

gung

Liebe Schützenschwestern und 
Schützenbrüder,

Aus den Kreisen

Kreis Künzelsau

Einladung zum Kreisschützentag 
2024

Am Freitag, 22. März 2024 findet um 18:30 Uhr
im Schützenhaus der SGi Ailringen                          

der Kreisschützentag 2024 statt.

Tagesordnung

Feierstunde
Begrüßung durch OSM der SGi Ailringen – Roland Spitznagel
Begrüßung durch KOSM – Dominik Schiefer
Totenehrung
Grußworte der Ehrengäste
Ehrungen

Delegiertenversammlung
  1. Eröffnung des Kreisschützentages
  2. Wahl des Wahlausschusses
  3. Jahresberichte
  4. Bericht der Kassenprüfer
  5. Aussprache über die Berichte
  6. Entlastung
  7. Abstimmung über die Auflösung Schützenkreis Künzelsau
  8. Wahlen Gruppe I
  9. Anträge
10. Verschiedenes, Termine und Schlusswort

Anträge zum Kreisschützentag können durch die Mitgliedsvereine 
bis spätestens 8. März 2024 schriftlich beim Kreisschützenmeister-
amt eingereicht werden.

Wir bitten alle Vereine um zahlreiche Teilnahme.

Mit freundlichem Schützengruß

Dominik Schiefer
Kreisoberschützenmeister

Kreisoberschützenmeister Dominik Schiefer - Neubergstraße 5 - 

74673 Mulfingen

Kreis Vaihingen / Enz

Kreisoberschützenmeister Bernhard Weigmann

Im Kazenloch 98, 75446 Wiernsheim, Telefon:  07044 – 7297

E-Mail: bernhardweigmann(at)aol.com

Einladung zum 68. Kreisschützentag 
Samstag, 13. April 2024, 18:30 Uhr

Saalöffnung um 17:00 Uhr 
Kirbachtalhalle in 74343 Hohenhaslach,               

Klingenstraße 

Tagesordnung Feierstunde
  1. Begrüßung
  2. Totengedenken
  3. Grußworte der Gäste
  4. Ehrungen der Kreis-Schützenkönige (Jugend und Schützen,
       mit ihren Rittern und Hofdamen)
5. Ehrungen für besondere Verdienste
6. Übergabe der Kreisstandarte an den Schützenverein 
       Hohenhaslach
7. Nationalhymne
8. Ehrungen für sportliche Leistungen 

       P a u s e

Tagesordnung Delegiertenversammlung
9. Geschäftsberichte:
 a) Kreisoberschützenmeister
 b) Kreissportleiter
 c) Kreisschatzmeister
 d) Kassenprüfer
10. Aussprache über die Berichte mit anschließender Entlastung
11. Wahlen der Gruppe 2 des KSMA (1. KSM,  KSpL, KSF;  
 Bestätigung des KJL)
12. Strukturreform Status
13. Anträge
14. Verschiedenes
15. Termine, Bekanntmachungen
16. Schlusswort

Anträge zur Tagesordnung müssen bis spätestens 15. März 2024 
in schriftlicher Form bei Kreisober-schützenmeister Bernhard Weig-
mann eingegangen sein. Später eingehende Anträge werden nicht 
berücksichtigt. 

Änderungen der Tagesordnung bleiben vorbehalten.

Mit freundlichem Schützengruß
 
Bernhard Weigmann     
Kreisoberschützenmeister                                                                                                           
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Aus den Vereinen

Schützengilde Reutlingen 
Traditionsschießen am Öbersten bei der Schützengilde Reutlingen

Auch in diesem Jahr fand am Öbersten, wie der Dreikönigstag im 
Schwäbischen auch heißt, das erste Traditionsschießen der Schützen-
gilde Reutlingen statt.
Die besten drei Schützen in jeder Disziplin erhielten das Reutlinger Tradi-
tionsgebäck, eine Mutschel, abgestuft nach Platzierung in unterschied-
licher Größe. Als Besonderheit gab es in diesem Jahr für die Erstplatzierte 
zusätzlich den Gilde-Jubiläumsbecher.

Die Sieger des Dreikönigsschießens. 
        (Foto: SGi Reutlingen/Wolfram Mewes)

Geschossen wurde mit der Kleinkaliber-Sportpistole auf eine Distanz 
von 25 Metern stehend freihändig und mit dem KK-Gewehr auf 50 
Meter stehend aufgelegt, wobei jeweils nur ein Wertungsschuss ab-
gegeben werden durfte. Ein Probeschuss war nicht erlaubt. Um die 
Chancengleichheit zu wahren, wurde mit Vereinswaffen geschossen. 
Jeder Schütze hatte dadurch die gleichen Voraussetzungen.
Insgesamt gab es, Pistole und Gewehr addiert, 39 Starts. Das waren 
krankheitsbedingt etwas weniger als im vergangenen Jahr.
Die Ergebnisse lauteten bei Pistole:
Platz 1 Wolfram E. Mewes 2.664 Teiler 
Platz 2 Katrin Rudau 3.852 Teiler 
Platz 3 Ilias Tsakiris 4.200 Teiler
und bei Gewehr
Platz 1 Eckart Reicherter 708 Teiler 
Platz 2 Frank Stähle 888 Teiler 
Platz 3 Axel Timm 928 Teiler
Auch in diesem Jahr gab es für den jeweils Letztplatzierten eine kleine 
Mutschel als Trostpreis. Bei der Disziplin Pistole waren das Axel Timm 
und bei Gewehr Wolfgang Bleher. Axel Timm ist der Stadthauptmann 
der Gilde Uelzen von 1270 und ließ es sich nicht nehmen, am Drei-
königsschießen teilzunehmen.
Oberschützenmeister Wolfram E. Mewes konnte seinen Gewinn leider 
nicht persönlich entgegennehmen. Er vertrat die Schützengilde Reut-
lingen 1290 beim zeitgleich stattfindenden Bürgerempfang der Stadt 
Reutlingen.                   (wem/red) 

Schützengesellschaft Seebronn 2024
Tradition und Kult – Winterwanderung der Schützengesellschaft Seebronn 2024

In bester Laune und dem grauen 
Wetter trotzend nahmen Schüt-
zinnen und Schützen der Schüt-
zengesellschaft Seebronn mit Part-
nern, dem kleinen Paul und der 
Hündin Tami an der traditionellen 
Winterwanderung am Dreikönigs-
tag 2024 teil. Dieses Mal führte 
uns der Weg von Seebronn durch 
Wald, Wiesen und Äcker zuerst 
nach Oberndorf, wo die schon 

ersehnte „Glühweintankstelle“ 
auf uns wartete. Weiter ging es 
über Poltringen zum Flugplatz, 
direkt hinein in den „Goldenen 
Propeller“. Gestärkt durch lecke-

Gruppenfoto der zufriedenen 
Wanderer. 

(Foto: SG Seebronn)

res Essen, erfrischende Getränke 
und anregende Gespräche ging es 
dann bei fröhlicher Stimmung auf 
den Heimweg. Der schöne Aus-
flugstag verging wie immer viel 

zu schnell, aber wir schmiedeten 
schon Pläne für unsere nächste 
Winterwanderung, denn 2025 
kommt bestimmt. 
                    (Katharine Rufe/red)
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Aus der Industrie
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Termine
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